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Verordnung der Landeshauptstadt München über  
das Oktoberfest (Oktoberfestverordnung)

vom 26. August 2016

Die Landeshauptstadt München erlässt aufgrund von  
Art. 19 Abs. 7 Nr. 2, Art. 23 Abs. 1 und Art. 38 Abs. 3 des  
Gesetzes über das Landesstrafrecht und das Verordnungsrecht 
auf dem Gebiet der öffentlichen Sicherheit und Ordnung  
(Landesstraf- und Verordnungsgesetz - LStVG) in der  
Fassung der Bekanntmachung vom 13.12.1982  
(BayRS 2011-2-I), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
22.05.2015 (GVBI. S. 154), folgende Verordnung:

§ 1 Gegenstand und Geltungsbereich der Verordnung

(1)  Die Verordnung regelt das Oktoberfest der Landeshaupt-
stadt München auf der Theresienwiese (Festwiese).  
Der räumliche Geltungsbereich der Verordnung ist in dem 
beigefügten Plan des Kreisverwaltungsreferates vom 
10.06.2016 (Maßstab 1 : 4000) mit einer durchgezogenen 
blauen Linie umgrenzt. Der Plan ist als Anlage Bestandteil 
dieser Verordnung.

(2)  Kinderspielplätze und der Zugangsbereich zur U-Bahn auf 
der Festwiese – im Plan gelb markiert und rot schraffiert –
sind von den Verboten des Befahrens mit Kinderwägen  
sowie des Schiebens von Fahrrädern (§ 3 Abs. 1) ausge-
nommen.      

(3)  Die Verordnung gilt auch für die Oide Wiesn und das  
Bayerische Zentrallandwirtschaftsfest (ZLF). 

§ 2 Geltungsdauer

(1)  Die Verordnung gilt jeweils ab dem 15. Tag vor dem ersten 
Sonntag im Oktober, d. h. von dem entsprechenden Sams-
tag im September ab 0.00 Uhr, bis einschließlich Montag 
nach dem ersten Sonntag im Oktober, 03:00 Uhr. Fällt der 
„Tag der Deutschen Einheit” (3. Oktober) auf den ersten 
Montag im Oktober, gilt die Verordnung bis einschließlich 
03:00 Uhr des folgenden Dienstags. Falls die Zeitdauer des 
Oktoberfestes durch Stadtratsbeschluss verändert wird, gilt 
die Verordnung ebenfalls. § 3 Abs. 6 Satz 2 und § 8 Abs. 1 
Satz 2 bleiben unberührt.

(2)  Von 1.30 Uhr bis 8.00 Uhr ist Unberechtigten der Aufenthalt 
auf der Festwiese untersagt. 

§ 3 Verkehr auf der Festwiese

(1)  Auf der Festwiese ist der Verkehr mit Fahrzeugen aller Art 
(auch das Radschieben) sowie das Fahren mit rollenden  
Geräten (z.B. Inline-Skates, Roller, Rollschuhe) und das  
Reiten nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen verbo-
ten. Das Verbot gilt nicht für Krankenfahrstühle.  
Für Kinderwägen gilt das Verbot an Samstagen und am  
„Tag der Deutschen Einheit” ganztägig, an den übrigen 
Wiesntagen ab 18.00 Uhr. Das Bayerische Zentrallandwirt-
schaftsfest ist von den Verboten des Befahrens mit Kinder-
wägen ausgenommen. 
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Für Brauereigespanne der auf dem Oktoberfest zugelasse-
nen Brauereien gilt das Verbot in den Jahren, in denen zeit-
lich parallel das Zentral-Landwirtschaftsfest auf dem Südteil 
der Theresienwiese stattfindet, am Eröffnungstag ab  
14.00 Uhr und am 2. und 3. Samstag ab 12.00 Uhr.  
An den übrigen Wiesntagen gilt das Verbot für Brauereige-
spanne nicht. Die Brauereigespanne dürfen nur in der Mitte 
der Wiesnstraßen abgestellt werden.

(2)  Fahrzeugen, die zur Belieferung der Betriebe dienen oder 
zur Durchführung besonderer Arbeiten oder Aufgaben be-
nötigt werden, kann auf Antrag eine widerrufliche Erlaubnis 
zum Befahren der Wiesn- und Anlieferstraßen sowie zum 
Parken auf den ausgewiesenen Anlieferplätzen erteilt wer-
den. Die originale Erlaubnis ist sichtbar im Fahrzeug mitzu-
führen. Die Erlaubnis kann mit Auflagen versehen werden.

(3)  Auf der Festwiese darf nur in Schrittgeschwindigkeit gefah-
ren werden. In Rettungswegen und vor Notausgangstüren 
dürfen keine Kraftfahrzeuge abgestellt werden.

(4)  Der Aufenthalt der nach Abs. 2 mit einem Erlaubnisschein 
versehenen Fahrzeuge auf der Festwiese ist auf die zum 
Auf- und Abladen oder die zur Durchführung der besonde-
ren Arbeiten und Aufgaben erforderliche Zeit zu beschrän-
ken. Fahrzeuge, die über diese Zeit hinaus hinterstellt  
bleiben oder offensichtlich zu einem anderen als dem ange-
gebenen Zweck Verwendung finden, können auf Kosten und 
Gefahr der Halterin oder des Halters abgeschleppt werden. 
Außerdem kann der Erlaubnisschein eingezogen werden.

(5)  Kraftfahrzeuge, ausgenommen Zugmaschinen der Oktober-
festbezieher, dürfen auf der Festwiese nur auf den als Park-
plätze gekennzeichneten Flächen geparkt werden.

(6)  Die Festwiese darf nur von sicherheitsrechtlich überprüften 
und für zuverlässig befundenen Personen mit einem Kraft-
fahrzeug befahren werden. Das Kreisverwaltungsreferat holt 
hierfür - auch im Vorfeld des Oktoberfestes – insbesondere 
eine Stellungnahme der Polizei ein, ob Tatsachen bekannt 
sind, die die Annahme rechtfertigen, dass Bedenken gegen 
die Zuverlässigkeit bestehen. Für die Überprüfung ist ein 
Antrag beim Kreisverwaltungsreferat zu stellen. Die sicher-
heitsrechtliche Zuverlässigkeit wird durch einen Zufahrts-
kontrollbeleg bescheinigt.

§ 4 Verhalten auf der Festwiese

(1)  Auf der Festwiese hat sich jede Besucherin und jeder  
Besucher so zu verhalten, dass kein anderer gefährdet  
oder geschädigt wird.

(2)  Den Besucherinnen und Besuchern der Festwiese  
sowie den Beschickerinnen und Beschickern der  
Festwiese und dem von den Beschickerinnen und  
Beschickern angestellten Personal ist nicht erlaubt:

 a)  Gassprühdosen mit schädlichem Inhalt, ätzende oder  
färbende Substanzen oder Gegenstände auf die  
Festwiese einzubringen und/oder mitzuführen, die als 
Hieb-, Stoß- oder Stichwaffen verwendet werden können;

 b) Tiere mitzuführen;
 c)  bauliche Anlagen, sonstige Einrichtungen oder Wege  

zu beschriften, zu bemalen oder zu bekleben;
 d) außerhalb der Toiletten die Notdurft zu verrichten;
 e) das Betteln in jeglicher Form;
 f)   rassistische, fremdenfeindliche, homophobe, gewaltver-

herrlichende oder rechts- bzw. linksextremistische Paro-
len zu äußern oder zu verbreiten, Bevölkerungsgruppen 
durch Äußerungen oder Gesten zu diskriminieren sowie 
rassistisches, fremdenfeindliches, homophobes, gewalt-
verherrlichendes oder rechts- bzw. linksextremistisches 
Propagandamaterial mitzuführen;

 g) Glasflaschen in das Festgelände einzubringen.

(3)  Den Besucherinnen und Besuchern der Festwiese ist es  
zusätzlich nicht erlaubt, Rucksäcke und Taschen nit einem 
Fassungsvermögen von mehr als drei Litern in das Festge-
lände einzubringen. Der Ordnungsdienst kann in begründe-
ten Fällen, insbesondere für den Transport erforderlicher 
medizinischer Geräte und Arzneimittel, Ausnahmen vom 
vorgenannten Verbot zulassen.

(4)  Außerhalb der von der Landeshauptstadt München zuge-
wiesenen Standflächen sind der Verkauf von Waren aller Art, 
die Abgabe von Speisen und Getränken, das Anbieten ge-
werblicher Leistungen, sowie Werbung, das Aufsuchen von 
Bestellungen und die Veranstaltungen von Vergnügungen 
zur Vermeidung von Störungen des Besucherverkehrs ver-
boten. Dies gilt auch für nichtgewerbsmäßige Darbietungen 
von Schaustellungen, Musikaufführungen, Werbeaktivitäten 
oder sonstige unterhaltende Vorstellungen. 
Das Referat für Arbeit und Wirtschaft ist in besonderen  
Fällen ermächtigt, Ausnahmen zuzulassen.

§ 5 Anordnungen für den Einzelfall

(1)  Die Landeshauptstadt München kann im Vollzug des Art. 19 
bzw. 23 des Landesstraf- und Verordnungsgesetzes zum 
Schutz der dort genannten Rechtsgüter, insbesondere zur 
Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigentum 
oder Besitz Anordnungen für den Einzelfall erlassen.

(2)  Auf Antrag kann das Kreisverwaltungsreferat im Einzelfall 
eine Befreiung von den aufgeführten Verboten erteilen,  
soweit nicht öffentliche Interessen entgegenstehen.

§ 6 Jugendschutz

Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren ist die Anwesenheit 
auf der Festwiese ab 20.00 Uhr nur in Begleitung einer Perso-
nensorgeberechtigten oder erziehungsbeauftragten Person  
gestattet. Kindern unter 6 Jahren ist der Aufenthalt in Bierzelten 
ab 20.00 Uhr auch in Begleitung personensorgeberechtigter 
oder erziehungsbeauftragter Personen untersagt.

§ 7 Aufenthalt in nichtöffentlichen Bereichen

Unberechtigte dürfen sich nicht in nichtöffentlichen Bereichen 
und im Bereich der Wohnwagen aufhalten. 

§ 8 Ordnungsdienste

(1)  Auf der Festwiese dürfen nur durch das Kreisverwaltungs-
referat überprüfte und für zuverlässig befundene Bewa-
chungs mitarbeiterinnen und Bewachungsmitarbeiter einge-
setzt werden. Das Kreisverwaltungsreferat holt hierfür  – auch 
im Vorfeld des Oktoberfestes – insbesondere eine Stellung-
nahme der Polizei ein, ob Tatsachen bekannt sind, die die 
Annahme rechtfertigen, dass Bedenken gegen die Zuver-
lässigkeit bestehen. Die Bewachungsunternehmen haben 
hierzu ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bis spätestens 
vier Wochen vor Festbeginn dem Kreisverwaltungsreferat  
zu melden.

(2)  Zur Überprüfung, Nachmeldung und Meldung der Tagesliste 
der Bewachungsmitarbeiterinnen und Bewachungsmitarbei-
ter ist ausschließlich das von der Landeshauptstadt Mün-
chen bereitgestellte Online-Portal zu verwenden.

(3)  Alle auf der Festwiese eingesetzten Bewachungsmitarbei-
terinnen und Bewachungsmitarbeiter müssen in rechtlicher 
und fachlicher Hinsicht geschult, körperlich geeignet sowie 
der deutschen Sprache mächtig sein. Die Schulungen  
müssen sich inhaltlich entsprechend den Vorgaben des 
Kreisverwaltungsreferates an den Besonderheiten des  
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Oktoberfestes orientieren und einen gesonderten Schwer-
punkt im Bereich Deeskalation und Gewaltprävention  
aufweisen. 
 
Die Bewachungsunternehmen müssen dem Kreisverwal-
tungsreferat bis spätestens um 10 Uhr des ersten Tages  
des Oktoberfestes einen Nachweis vorlegen, aus dem  
ersichtlich ist, dass jede auf der Festwiese eingesetzte  
Bewachungsmitarbeiterin und jeder eingesetzte Bewa-
chungsmitarbeiter diese Schulung erhalten hat. 
 
Während des Oktoberfestes nachgemeldete Bewachungs-
mitarbeiterinnen und Bewachungsmitarbeiter dürfen ihren 
Dienst erst nach Vorliegen des Schulungsnachweises  
antreten.

(4)  Jede auf der Festwiese eingesetzte Bewachungsmitarbei-
terin und jeder auf der Festwiese eingesetzte Bewachungs-
mitarbeiter ist verpflichtet, sichtbar auf dem äußersten  
Kleidungsstück im Brustbereich einen Ausweis zu tragen. 
Der Ausweis wird jährlich durch das Kreisverwaltungsreferat 
ausgestellt und verliert seine Gültigkeit mit Ende des jeweili-
gen Oktoberfestes.

 Der Ausweis enthält folgende Mindestangaben:
 –   ein aktuelles Lichtbild der Inhaberin bzw. des Inhabers  

des Ausweises,
 –   den Vor- und Zunamen der Inhaberin bzw. des Inhabers  

des Ausweises, wobei dieser aus Gründen des Persön-
lichkeitsschutzes auf der Rückseite des Ausweises  
angebracht wird,

 –   den Namen des Bewachungsunternehmens,
 –  die Ordnernummer.

  Das Kreisverwaltungsreferat kann auf dem Ausweis bei  
Bedarf weitere Angaben anbringen.

(5)  Die Bewachungsmitarbeiterinnen und Bewachungsmitar-
beiter sind berechtigt, Personen, die verbotene Gegenstän-
de nach § 4 der Verordnung in das Gelände der Festwiese 
einbringen, zum Verlassen der Festwiese aufzufordern. 
 
Die Bewachungsdienstmitarbeiterinnen und Bewachungs-
dienstmitarbeiter sind ferner befugt, Personen daraufhin zu 
untersuchen, ob sie wegen des Mitführens von Waffen oder 
von gefährlichen Gegenständen (im Sinne von § 4 dieser 
Verordnung) ein Sicherheitsrisiko darstellen. Die Durchsu-
chung erstreckt sich auch auf mitgeführte Gegenstände.  
Im Weigerungsfall kann der Zutritt zum Festgelände ver-
wehrt oder zum Verlassen des Festgeländes aufgefordert 
werden.

§ 9 Einlass in Festzelte 

In geschlossene Festzelte dürfen Besucherinnen oder Besu-
cher nicht unberechtigt eingelassen werden. Insbesondere  
der Einlass gegen Entgelt oder einen geldwerten Vorteil ist  
untersagt.

§ 10 Zuwiderhandlungen

(1) Nach Art. 19 Abs. 8 Nr. 3 LStVG kann mit Geldbuße belegt 
werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig:

1.   die in § 2 Abs. 1 bis 2 festgelegten Bestimmungen nicht 
einhält,

2.   entgegen § 3 Abs. 1 und 2 sich auf der Festwiese unbefugt 
aufhält oder die Auflagen der Erlaubnis nicht beachtet,

 
3.   entgegen § 3 Abs. 3 schneller als in Schrittgeschwindigkeit 

fährt oder unbefugt ein Kraftfahrzeug abstellt,
 

4.   entgegen § 3 Abs. 4 ein Fahrzeug über die zum Auf- oder 
Abladen oder zur Durchführung der besonderen Arbeiten 
und Aufgaben erforderliche Zeit hinaus auf den Wiesn- oder 
Anlieferstraßen und auf den Anlieferplätzen bzw. den aus-
gewiesenen Parkplätzen abstellt,

 
5.  entgegen § 3 Abs. 5 Kraftfahrzeuge verbotswidrig parkt,
 
6.    entgegen § 3 Abs. 6 ohne Zufahrtskontrollbeleg mit einem 

Kraftfahrzeug auf die Festwiese einfährt,
 
7.    entgegen § 4 Abs. 1 auf der Festwiese andere gefährdet 

oder schädigt oder den in § 4 Abs. 2, 3 und 4 enthaltenen 
Bestimmungen über das Verhalten auf der Festwiese  
zuwiderhandelt,

 
8.   entgegen § 7 sich unberechtigt in nichtöffentlichen  

Bereichen oder im Bereich der Wohnwagen aufhält,
 
9.       entgegen § 8 Abs. 1 als Bewachungsunternehmerin bzw. 

Bewachungsunternehmer seine Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter ohne Zuverlässigkeitsüberprüfung und entspre-
chender positiver Bestätigung durch das Kreisverwaltungs-
referat auf der Festwiese einsetzt oder als Bewachungsmit- 
arbeiterin bzw. Bewachungsmitarbeiter ohne Zuverlässig-
keitsüberprüfung und entsprechender positiver Bestätigung 
durch das Kreisverwaltungsreferat auf der Festwiese tätig 
wird,

10.   entgegen § 8 Abs. 3 als Bewachungsunternehmerin bzw. 
Bewachungsunternehmer seine Bewachungsmitarbeiterin-
nen und Bewachungsmitarbeiter ohne nachgewiesene 
Schulung auf der Festwiese einsetzt,

 
11.   entgegen § 8 Abs. 4, als Bewachungsunternehmerin bzw. 

Bewachungsuntemehmer seine Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter auf der Festwiese einsetzt, ohne dass diese  
den Ausweis im Sinne von § 8 Abs. 4 sichtbar auf dem  
äußersten Kleidungsstück tragen oder als Bewachungsmit-
arbeiterin bzw. Bewachungsmitarbeiter auf der Festwiese 
tätig wird, ohne den Ausweis im Sinne von § 8 Abs. 4  
sichtbar auf dem äußersten Kleidungsstück zu tragen,

12.  entgegen § 9 unberechtigt Gäste in Festzelte einlässt.

(2)     Nach Art. 19 Abs. 8 Nr. 2 und 38 Abs. 4 LStVG kann mit 
Geldbuße belegt werden, wer einer vollziehbaren Anord-
nung nach § 5 vorsätzlich oder fahrlässig zuwiderhandelt.

(3)    Andere Bußgeld- oder Strafvorschriften, insbesondere § 53 
Abs. 1 Nr. 3 Waffengesetz über den Gebrauch von Schuss-
waffen, § 52 Abs. 3 Nr. 9 i.V.m § 42 Abs. 1 Waffengesetz, 
der bei öffentlichen Veranstaltungen das Führen von Waffen 
aller Art verbietet, Art. 38 Abs. 4 LStVG i.V.m. §§ 18, 27 der 
Verordnung über die Verhütung von Bränden  – gasgefüllte 
Ballone betreffend – bleiben unberührt.

§ 11 Inkrafttreten

(1)  Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung 
in Kraft.

(2)  Gleichzeitig tritt die Oktoberfestverordnung der Landes-
hauptstadt München vom 16. Juli 1997 (MüABI. S. 200)  
außer Kraft.

Der Stadtrat hat die Verordnung am 24.08.2016 beschlossen. 

München, 26. August 2016 Dieter Reiter  
  Oberbürgermeister
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Vollzug der Landesverordnung zur Bekämpfung der  
schädlichen Insekten in den Wäldern, zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 16.06.2005 (GVBl. S. 220);
Allgemeinverfügung der Landeshauptstadt München zur 
Überwachung und Bekämpfung der Nadelholzborkenkäfer 
(Buchdrucker und Kupferstecher) in den Münchener  
Stadtbezirken Trudering-Riem, Ramersdorf-Perlach  
und Allach-Untermenzing

I.  Die Landeshauptstadt München  –  
Kreisverwaltungsreferat – erlässt folgende

 Allgemeinverfügung:

 1.  Gefährdungs- und Befallsgebiete 
Die in der Anlage genauer beschriebenen mit Fichten  
(picea) bestockten Grundstücke in den Münchener  
Stadtbezirken Trudering-Riem, Ramersdorf-Perlach und 
Allach-Untermenzing, die nicht Wald im Sinne des Art. 2 
des Waldgesetzes für Bayern (BayWaldG) sind, werden 
zu Gefährdungs- und Befallsgebieten des Buchdruckers 
(Ips typographus) und Kupferstechers (Pityogenes chal-
cographus) erklärt.  
Die Anlage ist Teil der Allgemeinverfügung.

 2.  Überwachung 
Die in Ziffer 1 zu Gefährdungs- und Befallsgebieten  
erklärten Grundstücke sind von den jeweiligen Eigen- 
tümern bzw. Nutzungsberechtigten 
in der Zeit vom 1. Oktober bis 31. März mindestens  
einmal und in der Zeit vom 1. April bis 30. September 
mindestens im Abstand von vier Wochen 
auf Käferbefall zu kontrollieren.

 3.  Anzeige 
Bei Befall der Fichten (picea) von Buchdrucker (Ips typo-
graphus) und/ oder Kupferstecher (Pityogenes chalcogra-
phus) haben die jeweiligen Eigentümer bzw. Nutzungsbe-
rechtigten der betroffenen Grundstücke sofort die 
Landeshauptstadt München, Kreisverwaltungsreferat,  
HA I/212, Ruppertstr. 11, 80337 München, Tel. 089/ 233 
44634, E-Mail: waffen.kvr@muenchen.de zu verständi-
gen. Daneben sind auch Personen, die beruflich oder  
zu Erwerbszwecken mit Fichten in der genannten Zone  
zu tun haben, zur Meldung von Befall oder Befallsver-
dacht verpflichtet.

 4.  Bekämpfung 
Buchdrucker (Ips typographus) und Kupferstecher (Pityo-
genes chalcographus) sind von den jeweiligen Eigentü-
mern bzw. Nutzungsberechtigen der Grundstücke sach-
kundig, nach guter fachlicher Praxis und sachgemäß 
nach dem Stand der Technik unverzüglich und wirksam 
zu bekämpfen oder durch einen Dritten bekämpfen zu las-
sen (vgl. Hinweise).

 5.  Sofortige Vollziehung 
Die sofortige Vollziehung der Ziffern 1 bis 4 wird  
angeordnet.

 6.  Androhung der Ersatzvornahme 
Unterbleibt die in Ziffer 4 genannte Bekämpfung des  
Befalls von Buchdrucker (Ips typographus) und/ oder 
Kupferstecher (Pityogenes chalcographus) durch den 
Grundstückseigentümer bzw. Nutzungsberechtigten,  
so kann die Landeshauptstadt München nach vorheriger 
Ankündigung die erforderlichen Bekämpfungsmaßnah-
men auf Kosten des jeweiligen Eigentümers durchführen 
oder durch einen Dritten durchführen lassen. 

In diesem Fall hat der Eigentümer bzw. Nutzungsberech-
tigte das Betreten des Grundstückes und die Bekämp-
fung zu gestatten sowie die erforderlichen Hilfsdienste  
zu leisten.

 7.  In-Kraft-Treten und Geltungsdauer 
Diese Allgemeinverfügung tritt am Tag nach ihrer  
Bekanntmachung in Kraft.  
Sie gilt bis 31. Dezember 2018.

München, den 19.08.2016 Dr. Böhle
  Berufsmäßiger Stadtrat

Hinweise

1.  Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1 Bayerisches Verwaltungs- 
verfahrensgesetz (BayVwVfG) ist nur der verfügende Teil  
der Allgemeinverfügung öffentlich bekannt zu machen.  
Die Allgemeinverfügung liegt mit Begründung und  
Rechtsbehelfsbelehrung im Kreisverwaltungsreferat,  
Ruppertstraße 11, 80337 München aus. Sie kann während 
der allgemeinen Dienstzeiten im Zimmer 323 eingesehen 
werden.

2.  Die sachgemäße Bekämpfung der Nadelholzborkenkäfer  
an Fichten umfasst das unverzügliche Fällen der befallenen 
Bäume sowie Behandeln des befallenen, liegenden Holzes/ 
Materials (Äste, Gipfelstücke) durch Unschädlichmachen  
der Insekten an Ort und Stelle durch unverzügliches  
Entrinden des Holzes und Häckseln der Rinde und des  
sonstigen befallenen Materials.

3.  Weitere Auskünfte über die Bekämpfung der Nadelholzbor-
kenkäfer an Fichten sind beim Amt für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten Ebersberg (Wasserburger Str. 2, 85560 
Ebersberg, E-mail: poststelle@aelf-eb.bayern.de) erhältlich. 
Allgemeine Hintergrundinformationen sind unter der Internet-
adresse www.borkenkaefer.org und http://www.lwf.bayern.
de/mam/cms04/service/dateien/mb14_borkenkaefer-fichte_
bf.pdf zu finden. 

4.  Eine Fichte, die nachweislich von Nadelholzborkenkäfern  
befallen ist, kann ohne vorherige Erlaubnis der Unteren  
Naturschutzbehörde gefällt werden. In diesen Fällen sind  
die schriftliche Bestätigung einer Fachfirma und aussage-
kräftiges Fotomaterial (Gesamtansicht des Baumes, Foto 
von der Krone gegen den Himmel, Schadbild bzw. Beein-
trächtigung) und eine sofortige Anzeige der Baumfällung bei 
der Unteren Naturschutzbehörde (Referat für Stadtplanung 
und Bauordnung, Blumenstr. 28b, 80331 München,  
E-Mail: plan.ha4-naturschutz@muenchen.de) erforderlich. 
Die nach Naturschutzrecht zuständigen Behörden behalten 
sich vor, für die gefällten Bäume im pflichtgemäßen Ermes-
sen Ersatzpflanzungen oder Ersatzzahlungen zu verlangen.

5.  Bei Durchführung der Maßnahmen ist der Besondere Arten-
schutz zu beachten (vgl. insbesondere Art. 44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG). Sollte der zu fällende Baum daher insbesondere 
ein besetztes Vogelnest bzw. eine besetzte Höhlung aufwei-
sen, so ist die Maßnahme nach unverzüglicher Abstimmung 
mit den Naturschutzbehörden durchzuführen.

6.  Nach § 7 der „Landesverordnung zur Bekämpfung der 
schädlichen Insekten in den Wäldern“ kann mit Geldbuße  
bis zu 25.000,- € belegt werden, wer vorsätzlich oder  
fahrlässig als Eigentümer oder Nutzungsberechtigter eines 
als befallen oder gefährdet erklärten Gebiets entgegen  
§ 4 Abs. 1 oder 2 der „Landesverordnung zur Bekämpfung 
der schädlichen Insekten in den Wäldern“ das schädliche  
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Insekt nicht, nicht sachgemäß oder nicht wirksam bekämpft 
oder bekämpfen lässt oder vollziehbaren Anordnungen nach 
§ 6 Abs. 2 der „Landesverordnung zur Bekämpfung der 
schädlichen Insekten in den Wäldern“ nicht nachkommt.

      
 
München, 19. August 2016 Landeshauptstadt München
  Kreisverwaltungsreferat
  Hauptabteilung I
  Sicherheit und Ordnung. 
  Gewerbe Waffenwesen 
  KVR-I/21 

 

Anlage 1 :
Allgemeinverfügung der Landeshauptstadt München zur 
Überwachung und Bekämpfung der Nadelholzborkenkäfer 
(Buchdrucker und Kupferstecher) vom 19.08. 2016
 
Abgrenzung von Gefährdungs- und Befallsgebieten in den 
Münchener Stadtbezirken Trudering-Riem, Ramersdorf-
Perlach und Allach-Untermenzing 

I.   Abgrenzung des Gefährdungs- und Befallsgebietes 
 Trudering-Riem

  1.  Abgrenzung nach Süden: 
Das Gebiet wird nach Süden durch die Gemarkungs- 
grenze Trudering/Perlach abgegrenzt.

 2.  Abgrenzung nach Osten: 
Das Gebiet wird nach Osten durch die Gemarkungs- 
grenzen Trudering/Putzbrunn sowie Trudering/Haar  
abgegrenzt.

 3.  Abgrenzung nach Westen und Norden: 
Das Gebiet wird nach Westen durch den Schnittpunkt  
der Gemarkungsgrenze Trudering/ Perlach und der  
Feldbergstraße abgegrenzt.

Daran anknüpfend erfolgt die Abgrenzung nach Westen 
und Norden entlang von Straßen und deren Kreuzungen: 
-  Feldbergstraße bis Ankoglstraße 
-  Ankoglstraße bis Friedenspromenade 
-  Friedenspromenade bis Ottilienstraße 
-  Ottilienstraße bis Edeltraudstraße 
-  Edeltraudstraße bis Postweg 
-  Postweg bis Heidackerweg 
-  Heidackerweg bis Reiherweg 
-  Reiherweg bis Turnerstraße 
-  Turnerstraße bis Am Hochstand 
-  Am Hochstand bis Graf-Spee-Platz 
-  Graf-Spee-Platz bis Niobestraße 
-  Niobestraße bis Von-Erckert-Straße 
-  Von-Erckert-Straße bis Gemarkungsgrenze Trudering/Haar
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II.  Abgrenzung des Gefährdungs- und Befallsgebietes  
Ramersdorf-Perlach

  1.  Abgrenzung nach Osten: 
Das Gebiet wird nach Osten durch die  
Gemarkungsgrenze Perlach/Putzbrunn abgegrenzt.

 2.  Abgrenzung nach Norden: 
Das Gebiet wird nach Norden durch die  
Gemarkungsgrenze Perlach/Trudering abgegrenzt.

 3.  Abgrenzung nach Süden und Westen: 
Das Gebiet wird nach Süden durch die  
Gemarkungsgrenze Perlach/Neubiberg bis zum  
Schnittpunkt Gänselieselstraße abgegrenzt. 

 Daran anknüpfend erfolgt die Abgrenzung nach Süden  
und Westen entlang von Straßen und deren Kreuzungen:
 -  Gänselieselstraße bis Isengaustraße
 -  Isengaustraße bis Im Gefilde
 -  Im Gefilde bis Putzbrunner Straße
 -  Putzbrunner Straße bis Karl-Marx-Ring
 -  Karl-Marx-Ring bis Hugo-Lang-Bogen
 -   Hugo-Lang-Bogen bis Schnittpunkt der  

Gemarkungsgrenze Perlach/Trudering
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III.  Abgrenzung des Gefährdungs- und Befallsgebietes  
Allach-Untermenzing

1.  Abgrenzung nach Osten: 
Das Gebiet wird nach Osten von den  
Gemarkungsgrenzen Allach/Ludwigsfeld  
sowie Untermenzing/Moosach abgegrenzt.

2.  Abgrenzung nach Norden, Westen und Süden: 
Die Abgrenzung nach Norden, Westen und Süden erfolgt 
entlang von Straßen und deren Kreuzungen sowie an  
Bahnlinien und Unterführungen:

 - Otto-Warburg-Straße bis Eversbuschstraße
 - Eversbuschstraße bis Ludwigsfelder Straße
 - Ludwigsfelder Straße bis Unterführung S2 (Bahnlinie)
 - S2 (Bahnlinie) bis Unterführung Allacher Straße
 - Unterführung Allacher Straße bis Manzostraße
 -  Manzostraße bis Gemarkungsgrenze  

Untermenzing/Moosach
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Allgemeinverfügung  
17. September 2016 bis zum 03. Oktober 2016 
(Fahrrad-Rikschas)

Die Landeshauptstadt München – Kreisverwaltungsreferat –  
erlässt folgende

Allgemeinverfügung:

1.    Vom 17. September 2016 bis zum 03. Oktober 2016  
wird das Aufstellen von mehrspurigen Fahrrädern  
(sog. Fahrrad-Rikschas) zum Zweck des Anbietens  
von Personenbeförderungsdienstleistungen in folgenden 
Straßen der Landeshauptstadt München untersagt:  
 
-   Bavariaring, zwischen Schwanthalerstraße  

und der Zufahrtskontrollstelle
 -  Beethovenstraße 
 -  Esperantoplatz 
 -   Hermann-Lingg-Straße, zwischen Schwanthalerstraße 

und Sankt-Pauls-Platz 
 -  Kobellstraße 
 -  Martin-Greif-Straße 
 -   Mozartstraße, zwischen Esperantoplatz und  

Herzog-Heinrich-Straße
 -   Pettenkoferstraße, zwischen Sankt-Paul-Straße  

und Georg-Hirth-Platz 
 -  Rückertstraße 
 -  Sankt-Paul-Straße 
 -  Sankt-Pauls-Platz
 -  Schubertstraße 
 -   Schwanthalerstraße, zwischen Theresienhöhe  

und Paul-Heyse-Straße 
 -  Uhlandstraße 
 -   Landwehrstraße, zwischen St.-Paul-Straße  

und Paul-Heyse-Straße

Der genaue Umgriff des Bereiches ist der Anlage (Lageplan)  
zu entnehmen, die Bestandteil dieser Allgemeinverfügung ist.

2.  Ausgenommen von diesem Verbot sind diejenigen Flächen 
innerhalb des in der Ziffer 1 genannten Bereichs, die aus-
drücklich das Aufstellen von Fahrrad-Rikschas durch ent-
sprechende Beschilderung und Markierung erlauben. 
 
Die Standorte der erlaubten Bereiche sind der Anlage  
(Lageplan) zu entnehmen, die Bestandteil dieser  
Allgemeinverfügung ist.

3.  Die sofortige Vollziehung der Ziffern 1 und 2 dieser  
Allgemeinverfügung wird angeordnet.

4. Der Bescheid ergeht kostenfrei.

5.  Diese Allgemeinverfügung gilt einen Tag nach der orts- 
üblichen Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt München 
als bekannt gegeben.

Gründe:

I. Sachverhalt

Dem Kreisverwaltungsreferat München, Straßenverkehrs- 
behörde, ist bekannt, dass während des Oktoberfestes  
ortsansässige Gewerbetreibende in großer Zahl ihre Personen-
beförderungsdienstleistungen im unmittelbaren Umfeld der 
Theresienwiese mittels sogenannter Fahrradtaxis anbieten. 
Auswärtige Gewerbetreibende verbringen ihre Fahrradtaxis  
eigens für die Zeit des Oktoberfestes nach München, um  
diese insbesondere zur Beförderung der Oktoberfestbesucher 
einzusetzen. 

Fahrradtaxis, die der Allgemeinheit auch unter der Bezeichnung 
„Fahrrad-Rikscha“ bekannt sind, sind mehrspurige, in der  
Regel drei- oder vierrädrige Fahrzeuge, die zum Transport von 
Personen bestimmt und geeignet sind. Im Gegensatz zur tradi-
tionellen Rikscha wird die Fahrrad-Rikscha nicht vom Fahrer 
gezogen, sondern durch Betätigung der installierten Pedalein-
richtung vorangetrieben. Bei der Personenbeförderung sitzt  
der Fahrer teils vor seinen Fahrgästen, teils aber auch hinter 
diesen. Die Rikschas werden in der Regel an stark frequentier-
ten Örtlichkeiten aufgestellt, um auf diese Art einen möglichst 
großen Kundenkreis ansprechen zu können. Daher bieten  
die Gewerbetreibenden ihre Dienstleistungen während des  
Oktoberfestes im Wesentlichen an den Grenzen des Mittleren 
Sperrrings im Umkreis der Theresienwiese an. In diesem  
Bereich sind während der Veranstaltungstage die größten  
Besucherströme anzutreffen. Die Rikscha-Fahrer stellten ihre 
Fahrzeuge im gegenständlichen Bereich bisher zumeist direkt 
vor den Durchgängen des Mittleren Sperrrings auf der Fahr-
bahn ab. Zu beobachten war ferner, dass die Rikscha-Fahrer 
regelmäßig auch Geh- und Radwege als Fahrzeugabstellfläche  
nutzten. Dem wurde entgegengewirkt durch Ausweisung von 
Stellflächen, die mit den Rikscha-Betreibern abgesprochen  
waren. Diese Stellplätze waren zwar verkehrsrechtlich ange- 
ordnet, wurden jedoch mangels einer gesetzlichen oder einer 
durch einen besonderen Rechtsakt begründeten Verpflichtung 
der Rikscha-Fahrer, ihre Leistung ausschließlich in diesen  
Stellflächen anzubieten, überwiegend nicht genutzt.

Das Polizeipräsidium München teilte mit Schreiben vom 30. 
April 2013 (aktualisiert am 03.08.2016) dem Kreisverwaltungs-
referat der Landeshauptstadt München folgende Gefahrenein-
schätzung mit:

„Aufgrund der Gefährdungslage wurde im Jahre 2009 der  
Sicherheitssperrring rund um das Wies'n-Areal eingerichtet.  
Im Gesamtkonzept sind auch die Rettungswege vom und  
zum Oktoberfestgelände enthalten. Diese Wege sind im  
Nord- und Ostbereich weitgehend identisch mit den Fußwegen 
der immensen Besuchermassen. 

Die Rikschafahrer bieten naturgemäß ihre Dienstleistung dort 
an, wo sie die meisten Fahrgäste erwarten können. Dies ge-
schah in der Vergangenheit vor allem im Bereich Brausebad 
und Esperantoplatz. Da diese Örtlichkeiten jedoch innerhalb 
des mittleren Sperrringes liegen und dieser von Rikschas nicht 
befahren werden darf, wurden den Rikschabetreibern Stand-
plätze in unmittelbarer Nähe angeboten.
Es handelt sich hierbei um Flächen in der Schubertstraße,  
Kobellstraße, St.-Pauls-Platz, Pettenkoferstraße, Martin-Greif-
Straße, Schwanthalerstraße sowie am Bavariaring. Diese  
Örtlichkeiten erfüllen nach Auffassung des PP München das 
Bedürfnis der Rikschafahrer, da sie sich zum einen nahe am 
Sperrring befinden und zum anderen an den Hauptfußgänger-
straßen liegen.

Der Konkurrenzkampf unter den Rikschafahrern hat – bereits 
auf hohem Niveau – bis zum Jahre 2013 stetig zugenommen. 
Damals wurden rund 300 Rikschas im unmittelbaren Wies`n-
Umfeld gezählt. Die Anzahl der Rikschas aus dem gesamten 
bundesgebiet ist zur Wies'nzeit bis dahin immens gestiegen. 
Seit dem Jahr 2014 ist die Anzahl der Rikschas allerdings rück-
läufig. Die Zahl der Anbieter ist nach polizeilicher Einschätzung 
immer noch größer als das Ausmaß der Kundennachfrage.  
Einige Rikschafahrer halten sich nach wie vor nicht an die Vor-
gaben und versuchen immer wieder in den Bereich des Sperr-
rings einzufahren, um dort schon vor den Konkurrenten Kunden 
„abzufangen“. Insgesamt hat sich jedoch die Situation seit  
Bestehen der Allgemeinverfügung von Jahr zu Jahr gebessert.

Vor allem im Bereich Bavariaring, südlich der Schwanthaler-
straße, waren in den letzten zwei Jahren die Polizeibeamten, 
deren eigentliche Aufgabe die Kontrolle der Zufahrtsberech- 
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tigungen war, von bis zu 20, manchmal auch 30 Rikschas um-
ringt. Die Kontrollstelle war für Berechtigte häufig nur unter 
größten Schwierigkeiten passierbar und der eigentliche Sinn 
des Rettungsweges wurde konterkariert. Hier hat der im Jahre 
2015 neu geschaffene Standplatz am Bavariaring für deutliche 
Entspannung gesorgt.

Erfahrungsgemäß werden von den Rikschafahrern grundsätzlich 
polizeiliche Bitten, Hinweise, Anordnungen und auch Platzver-
weise – wenn auch kurzfristig befolgt – im Ergebnis aber igno-
riert.

Der Hauptstrom der Touristen betritt/verlässt die Wies'n an der 
Nord- und Ostseite. Hier stehen aber auch die Rikschas mitten 
unter den Fußgängermassen, da diese Örtlichkeiten die größten 
Möglichkeiten bieten, einen Kunden zu gewinnen.

Es handelt sich hierbei – außerhalb des ohnehin nicht zu  
befahrenden Sperrrings – um folgende Straßen:

-  Esperantoplatz
-   Kobellstraße, zwischen Esperantoplatz  

und Herzog-Heinrich-Straße
-   Mozartstraße, zwischen Esperantoplatz  

und Herzog-Heinrich-Straße
-   Schubertstraße, zwischen Esperantoplatz  

und Kaiser-Ludwig-Platz
-   Beethovenstraße, zwischen Bavariaring  

und Kaiser-Ludwig-Platz
-  Rückertstraße, zwischen Bavariaring und Kaiser-Ludwig-Platz
-  Uhlandstraße, zwischen Bavariaring und Georg-Hirth-Platz
-   Pettenkoferstraße, zwischen Bavariaring  

und Paul-Heyse-Straße
-   St.-Paul-Straße, zwischen Pettenkoferstraße  

und Schwanthalerstraße
-   St.-Pauls-Platz (Westfahrbahn), zwischen Bavariaring  

und Hermann-Lingg-Straße
-   Hermann-Lingg-Straße, zwischen St.-Pauls-Platz  

und Schwanthalerstraße
-   Martin-Greif-Straße, zwischen Schwanthalerstraße  

und Bayerstraße
-   Schwanthalerstraße, zwischen Theresienhöhe  

und Paul-Heyse-Straße
-   Landwehrstraße, zwischen St.-Paul-Straße  

und Paul-Heyse-Straße

In vorgenannten Straßen sind die Besucherströme am dichtes-
ten und die „wilde“ Bereitstellung der Rikschas stellt die größte 
Behinderung bzw. Gefährdung insbesondere für Fußgänger und 
den berechtigten Fahrzeugverkehr dar.

Zusätzlich sind die Mozartstraße, die Beethovenstraße und die 
St.-Paul-Straße als Rettungswege zu den Innenstadt-Kliniken 
definiert. Diese Straßen müssen vollständig freigehalten werden.

(…)

Es ist festzustellen, dass die in der Vergangenheit gezeigte 
Massierung von Rikschas an den genannten Orten, gepaart  
mit teils rücksichtslosem Verhalten bei der Aufstellung oder  
der Gewinnung von Kunden, ein nicht mehr hinnehmbares  
Maß der Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit bzw.  
öffentliche Sicherheit angenommen hat.

Wir halten es für dringend geboten, die Aufstellung von  
Rikschas in den vorgenannten Bereichen auch weiterhin  
zu untersagen bzw. zu reglementieren.“.

Das Kreisverwaltungsreferat hat diese Gefahreneinschätzung 
des Polizeipräsidiums München sorgfältig geprüft und bestätigt 
sowohl die festgestellten Tatsachen als auch die Einschätzung 
hinsichtlich der hierdurch entstehenden Gefahren für die öffent-
liche Sicherheit und Ordnung.

Auch nach Ansicht des Kreisverwaltungsreferates entstehen 
durch die auf Fahrbahnen, Geh- und Radwegen abgestellten 
oder in langsam kreisender Fahrt bewegten Fahrrad-Rikschas 
erhebliche Gefahrsituationen für andere Verkehrsteilnehmer. 
Dies vor allem deshalb, weil die Rikschas im gegenständlichen 
Bereich behindernd bewegt resp. abgestellt werden, um mög-
lichst viele Kundinnen und Kunden anzuwerben. 

Die Sicherheitsbehörden kommen somit übereinstimmend zu 
dem Ergebnis, dass durch das Anbieten der Personenbeförde-
rungsdienstleistung der allgemeine Verkehrsteilnehmer in einer 
gefährdenden Weise abgelenkt oder belästigt wird und sicher-
heitsrelevante Vorschriften sowie Sicherheitskonzepte nicht 
mehr hinreichend eingehalten resp. umgesetzt werden können.

Der beschriebenen Gefährdung kann nur dadurch effektiv  
entgegengewirkt werden, dass in den aufgeführten Bereichen 
ein grundsätzliches Rikscha-Abstellverbot ausgesprochen und 
innerhalb dieser Verkehrsflächen bestimmte Bereiche festge-
legt und abgegrenzt werden, an denen die Gewerbetreibenden 
weiterhin ihre Dienstleistung der Personenbeförderung anbie-
ten dürfen.

II. Zuständigkeit

Die sachliche und örtliche Zuständigkeit der Landeshauptstadt 
München, Kreisverwaltungs referat, ergibt sich aus Art. 6 und 7 
des Bayerischen Landesstraf- und Verordnungsgesetzes 
(LStVG), § 44 Abs. 1 Satz 1 StVO in Verbindung mit Art. 4 Abs. 1 
des Gesetzes über Zuständigkeiten im Verkehrswesen  
(ZustGVerk); Art. 3 Abs. 1 Nr. 1 Bayerisches Verwaltungs- 
verfahrensgesetz (BayVwVfG).

III. Begründung

Die Allgemeinverfügung findet ihre Rechtsgrundlage in Art. 7 
Abs. 2 Nr. 1 und 3 LStVG i.V.m. § 33 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 StVO 
i.V.m. § 49 Abs. 1 Nr. 28 StVO. Spezialgesetzliche Befugnisnor-
men stehen der Sicherheitsbehörde hier nicht zur Verfügung. 
Insbesondere kann die Sicherheitsbehörde nicht auf § 45 Abs. 
1 Satz 1 StVO zurückgreifen. Aus Gründen der Sicherheit und 
Ordnung des Verkehres dürfen die Straßenverkehrsbehörden 
den Verkehr nur durch Verkehrszeichen oder Verkehrseinrich-
tungen beschränken, verbieten oder umleiten. Vorliegend sind 
keine Verkehrszeichen resp. Verkehrseinrichtungen im Sinne 
der §§ 39 ff. StVO ersichtlich, die geeignet sind, die konkrete 
Verkehrsgefährdung zu verhüten resp. zu unterbinden. 

1. Art. 7 Abs. 2 Nr. 1 LStVG

Gemäß Art. 7 Abs. 2 Nr. 1 LStVG kann die Landeshauptstadt 
München als Sicherheitsbehörde (Art. 6 LStVG) zur Erfüllung  
ihrer Aufgaben für den Einzelfall Anordnungen treffen, um 
rechtswidrige Taten, die den Tatbestand eines Strafgesetzes 
oder einer Ordnungswidrigkeit verwirklichen, oder verfassungs-
feindliche Handlungen zu verhüten oder zu unterbinden. Bei 
der Verhütung rechtswidriger Taten muss die zu verhütende 
Handlung konkret drohen, denn Regelvoraussetzung sicher-
heitsbehördlicher oder polizeilicher Eingriffsmaßnahmen zur 
Abwehr von Gefahren ist die konkrete Gefahr. Eine konkrete 
Gefahr in diesem Sinn liegt vor, wenn aufgrund objektiver Tat-
sachen mit dem Schadenseintritt für die öffentliche Sicherheit 
oder Ordnung in dem konkreten Einzelfall in überschaubarer 
Zukunft gerechnet werden muss. Maßgebliches Kriterium zur 
Feststellung einer konkreten Gefahr ist danach die hinreichen-
de Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts. An die Wahr-
scheinlichkeit des Eintritts des Schadens sind umso geringere 
Anforderungen zu stellen, je größer der zu erwartende Schaden 
ist. Die an das Vorliegen der Gefahr zu stellenden Anforderun-
gen hängen somit von der Wertigkeit des betroffenen Rechts-
gutes ab. Maßgeblicher Zeitpunkt für die Feststellung der  
Gefahr ist die Behördenentscheidung.
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Unterbunden wird eine Rechtsgutsverletzung dann, wenn sie 
bereits begonnen, aber noch nicht abgeschlossen wurde.  
Insofern sind auch Ordnungswidrigkeiten einschlägig, die  
zwar vollendet, aber noch nicht beendet wurden.

Vorliegend erfüllt das in der Vergangenheit während des  
Oktoberfestes festgestellte Verhalten der Gewerbetreibenden in 
Form des Anbietens der Personenbeförderung den Tatbestand 
des § 33 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 StVO.

Gemäß § 33 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 StVO ist das Anbieten von  
Waren und Leistungen aller Art auf der Straße verboten,  
wenn dadurch am Verkehr Teilnehmende in einer den Verkehr 
gefährdenden oder erschwerenden Weise abgelenkt oder  
belästigt werden können. Dieses allgemeine Verbot, das mit 
Art. 12 des Grundgesetzes (GG) vereinbar ist, greift nach dem 
Wortlaut der Vorschrift bereits dann, wenn eine abstrakte Ver-
kehrsgefährdung besteht. Maßgeblich ist also, ob im konkreten 
Fall eine hinreichende Wahrscheinlichkeit für die Gefährdung 
der Schutzgüter vorliegt. Da die Sicherheit des Verkehrs dem 
Schutz der Rechtsgüter Leib und Leben zu dienen bestimmt 
ist, muss und darf letztlich an das Vorliegen ihrer Gefährdung 
kein hoher Anspruch gestellt werden.

Ausgehend von diesen Grundsätzen ist vorliegend unter Be-
rücksichtigung der konkreten Einzelfallumstände eine ernsthaf-
te Beeinträchtigungsgefahr im Sinne des § 33 Abs. 1 Satz 1 Nr. 
2 StVO gegeben.

Dazu im Einzelnen:

Die unmittelbar an die Theresienwiese angrenzenden Bereiche 
der Ludwigsvorstadt sind während des Oktoberfestes geprägt 
durch eine intensive Straßennutzung verschiedener Verkehre 
(Fußgängerverkehr von den umliegenden Schnellbahnhöfen 
bzw. dem Hauptbahnhof zur Festwiese und zurück; Fußgän-
gerverkehr aus den angrenzenden Stadtvierteln und den ent-
fernt liegenden Parkmöglichkeiten; Radverkehr; Bus- und Taxi-
verkehr; Anlieferverkehr für die Gewerbetreibenden auf dem 
Oktoberfestgelände etc.), wobei der Fußgängeranteil insbeson-
dere wegen des Charakters des Festes sowie aufgrund fehlen-
der Parkmöglichkeiten überwiegt. In Anbetracht dieser Um-
stände liegt bereits ohne den Rikscha-Betrieb eine 
angespannte Ausgangssituation vor, die nur durch ständige 
Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme der Verkehrsteil-
nehmer zu bewältigen ist. Durch den in der Vergangenheit  
festgestellten massiven Rikscha-Betrieb hat sich die Gesamt-
situation zu Lasten der allgemeinen Verkehrssicherheit dras-
tisch verschärft. Durch das Aufstellen der Rikschas außerhalb 
gekennzeichneter Flächen in behindernder Weise und durch 
das permanente „Kreisen“ der Rikschas im Straßenbereich 
zum Zweck der Kundengewinnung entstehen problematische 
Engpässe, die zu massiven Verkehrsgefährdungen und Behin-
derungen des Verkehrs, insbesondere des Fußgänger- und 
Radverkehrs, führen.

So können Fußgänger beispielsweise bei Straßenüberquerun-
gen den sicheren Gehweg aufgrund der aufgestellten Rikschas 
erst unter Bewältigung eines gewissen Umweges über den 
Straßenbereich erreichen. Ein direktes Überqueren der Fahr-
bahn ist nicht möglich. Die dicht aneinander gereihten Rikschas 
verhindern des Weiteren ein schnelles, direktes und ungefähr-
detes Fortkommen der Fußgängerströme. Die Rikschas sind in 
der Regel so platziert, dass Fußgänger die durch die Fahrrad-
Rikschas belegte Fläche nicht direkt durchqueren können und 
ihre ursprüngliche Route ändern müssen. Fußgänger werden 
somit gezwungen, auf die Straße auszuweichen. Bei einem sol-
chen Verhalten drohen Kollisionen mit dem Rad- und Kraftfahr-
zeugverkehr. Die Rikscha-Fahrer sind bestrebt, durch lukrative 
Standorte bestmöglich auf ihre Dienstleistungen hinzuweisen. 
Dabei werden Behinderungen des Straßenverkehrs billigend in 
Kauf genommen. Da es gerade das Ziel der Rikscha-Betreiber 

ist, in einem Gespräch möglichst viele Passanten zur Inan-
spruchnahme ihrer Dienstleistungen zu überzeugen, verursa-
chen sie somit durch die Anbahnungsgespräche gefahren-
trächtige Rückstauungen im Fußgängerbereich.  
Die gegenständliche Gewerbetätigkeit bringt es mit sich,  
dass die Rikscha-Fahrer jeweils längere Zeit ihr Fahrzeug auf 
öffentlicher Verkehrsfläche abstellen und auf Kunden warten. 
Die während des Oktoberfestes anzutreffenden Menschenan-
sammlungen und Verkehrsströme können aber nur sicher  
gelenkt und geführt werden, wenn keine Hindernisse und Eng-
stellen im Streckenverlauf vorhanden sind. Bei Großereignissen 
können schon kleinere Behinderungen des Straßenverkehrs 
massive Gefährdungen nach sich ziehen. 
Berücksichtigung muss in diesem Zusammenhang insbeson-
dere die Tatsache finden, dass die in der Umgebung des Okto-
berfestes zahlreich anzutreffenden alkoholisierten Fußgänger 
nicht immer mit der gebotenen Sorgfalt auf den Straßenverkehr 
achten.

Dort, wo die Rikschas im Bereich der Fahrbahn platziert wer-
den, müssen Rad- und Kraftfahrer dem Hindernis in einer den 
Verkehr gefährdenden Weise ausweichen oder warten, bis  
diese den Weg freigemacht haben. Insbesondere auf den aus-
gewiesenen Rettungswegen sind Verzögerungen und Behinde-
rungen, die durch blockierende Fahrrad-Rikschas entstehen, 
nicht hinnehmbar. Die Zufahrtswege zum Festgelände sind  
aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens bereits hinreichend 
stark belastet. Die Straßenverkehrsbehörde hat im Rahmen  
des Oktoberfestes dafür Sorge zu tragen, dass ausgewiesene 
Rettungswege im Falle eines Schadenseintritts jederzeit durch 
Einsatzfahrzeuge sicher und schnell befahrbar sind. Insofern 
liegt durch das Anbieten der Personenbeförderungsdienstleis-
tung eine nicht mehr hinnehmbare Situation vor, durch die  
Verkehrsteilnehmer im Sinne des § 33 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 StVO 
in einer den Verkehr gefährdenden oder erschwerenden Weise 
abgelenkt oder belästigt werden können. Die Betrachtung der 
Gesamtsituation vor Ort hat gezeigt, dass die Fahrrad-Rikschas 
während des Oktoberfestes nicht nur vereinzelt in den Straßen 
rund um die Theresienwiese abgestellt werden, sondern an  
einzelnen Örtlichkeiten im Verbund und in großen Mengen. 
Zeitweise sind mehr als 30 Rikschas an einzelnen Stellen fest-
stellbar, die in unmittelbarer Nähe zueinander aufgestellt wer-
den und gewissermaßen eine „Sperrwand“ darstellen. Insbe-
sondere dieser in den letzten Jahren zunehmenden Massierung 
muss aus Sicht der Sicherheitsbehörden (Polizei und Kreisver-
waltungsreferat) begegnet werden. 

Das in den letzten Jahren während des Oktoberfestes festge-
stellte Verhalten der Gewerbetreibenden stellt daher einen  
Verstoß gegen § 33 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 StVO und damit gemäß 
§ 49 Abs. 1 Nr. 28 StVO i.V.m. § 24 Abs. 1 Satz 1 des Straßen-
verkehrsgesetzes (StVG) eine Ordnungswidrigkeit dar, deren 
Verwirklichung i.S.d. § 7 Abs. 2 Nr. 1 LStVG mit hinreichender 
Wahrscheinlichkeit droht.

Ein weiteres Dulden des Rikscha-Betriebes ist während des 
Oktoberfestes nach alledem in den genannten Bereichen nicht 
tolerierbar; vielmehr ist eine Entspannung der Verkehrssituation 
erforderlich, die durch die verfügten Maßnahmen (Ziffer 1 und 2 
des Bescheidstenors) umzusetzen ist.

Nach Art. 8 LStVG hat die Sicherheitsbehörde den Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit zu beachten. Eine Maßnahme ist  
demnach verhältnismäßig, wenn sie geeignet, erforderlich  
und angemessen ist. Es darf also keine andere, weniger  
einschneidende Möglichkeit geben, einen vergleichbaren 
Schutz zu gewährleisten. Ebenfalls darf die Maßnahme nicht 
„über das Ziel hinausschießen“, also einen überzogenen und 
nicht verhältnismäßigen Schutz anstreben.

Das Kreisverwaltungsreferat ist vorliegend nach Abwägung 
sämtlicher Interessen zu dem Ergebnis gelangt, dass die  
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verfügten Maßnahmen nach Ziffer 1 und 2 dieser Allgemeinver-
fügung den genannten Anforderungen hinreichend Rechnung 
tragen und gleichzeitig geboten sind, um die Verkehrssicherheit 
zu Gunsten der Allgemeinheit wiederherzustellen.

Die Maßnahmen sind zunächst geeignet, den verfolgten Zweck 
(hier die Beseitigung der konkreten Verkehrsgefährdung) zu  
erreichen. Durch die Verlagerung und Ordnung der Abstellmög-
lichkeit der Rikschas wird die angespannte Verkehrssituation 
insbesondere in den unmittelbaren Zugangs- bzw. Zufahrtsbe-
reichen in den mittleren Sperrring rund um die Theresienwiese 
erheblich entlastet. Die in Ziffer 1 und 2 des Bescheidstenors 
angeordneten Maßnahmen sind ferner nicht durch ein milderes, 
gleich wirksames Mittel erreichbar. Im Übrigen wiegen die 
schützenswerten Interessen der Gewerbetreibenden nur  
gering und treten in ihrem Gewicht hinter dem Interesse der 
(Verkehrs-)Sicherheit zurück. Durch diese Allgemeinverfügung 
wird das Anbieten von Personenbeförderungsdienstleistungen 
insbesondere nicht vollständig untersagt. Gemäß Ziffer 1 dieser 
Allgemeinverfügung ist das Anbieten der Beförderungsdienst-
leistung nur während des Oktoberfestes verboten. Wegen der 
zahlreichen Touristen, die vom Oktoberfest angezogen werden, 
und des allgemeinen hohen Besucheraufkommens kann hier 
jedoch unterstellt werden, dass die Gewerbetreibenden ihre 
Dienstleistungen an jedem Tag des Oktoberfestes – auch bei 
schlechterem Wetter – anbieten.

Das ausgesprochene Verbot ist ferner räumlich beschränkt.  
Es sind lediglich die Hauptzugangs- und Zufahrtsbereiche ent-
lang des mittleren Sperrringes rund um die Theresienwiese be-
troffen. Das Einbeziehen der genannten Straßen ist allerdings 
erforderlich, um eine Verlagerung der unkontrollierten Aufstel-
lung der Fahrrad-Rikschas in die Einmündungen der angren-
zenden Straßen und damit eine Verlagerung der Verkehrspro-
bleme an bestimmte Randbereiche der Hauptfußgängerströme 
zu vermeiden. Den Gewerbetreibenden bleibt es ferner unbe-
nommen, in den unter Ziffer 2 dieser Verfügung genannten  
Bereichen ihre Dienstleistungen weiterhin anzubieten. Durch 
Verkehrszeichen und Markierungen sind mehrere, in unmittel-
barer Nachbarschaft der Hauptfußgängerströme gelegene  
Bereiche ausgewiesen worden, in denen die Betreiber der 
Fahrrad-Rikschas ihre Leistungen anbieten können, ohne  
andere Verkehrsteilnehmer zu behindern oder zu belästigen. 
Die Interessen der Gewerbetreibenden können mithin durch 
diese Maßnahme in verhältnismäßigem Umfang gewahrt  
werden.

2. Art. 7 Abs. 2 Nr. 3 LStVG

Nach Art. 7 Abs. 2 Nr. 3 LStVG können die Sicherheitsbehör-
den Anordnungen für den Einzelfall treffen, um Gefahren abzu-
wehren, die das Leben oder die Gesundheit von Menschen  
bedrohen.

Diese Voraussetzungen sind vorliegend gegeben. Die Verkehrs-
behörde kann aufgrund des festgestellten Verhaltens der  
Gewerbetreibenden rechtsfehlerfrei davon ausgehen, dass im 
vorliegenden Fall die konkrete Gefahr besteht, dass zukünftig 
Verkehrsteilnehmer durch das Abstellen der Fahrrad-Rikschas 
und Anbieten der Personenbeförderungsdienstleistung gefähr-
det werden. Eine solche Gefahr besteht nämlich – wie im Falle 
des Art. 7 Abs. 2 Nr. 1 1. Alt. LStVG – dann, wenn im Einzelfall 
in überschaubarer Zukunft mit dem Schadenseintritt hinrei-
chend wahrscheinlich gerechnet werden kann. Hierbei sind an 
die Wahrscheinlichkeit des Eintritts des Schadens umso gerin-
gere Anforderungen zu stellen, je größer der zu erwartende 
Schaden ist. Aufgrund der in der Vergangenheit gemachten Er-
fahrungen im Zusammenhang mit dem Rikscha-Betrieb ist der 
Eintritt eines Personenschadens hier aufgrund der beschriebe-

nen Umstände mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erwar-
ten, weshalb in Bezug auf die betroffenen Verkehrsteilnehmer 
die rechtsgüter Leben und Gesundheit akut bedroht sind. 

IV. Begründung der Anordnung der sofortigen Vollziehung

Art. 7 Abs. 2 LStVG gehört zu den Vorschriften, bei denen zur 
Abwehr von Gefahren für wichtige Gemeinschaftsgüter, näm-
lich die öffentliche Sicherheit und Ordnung, das besondere 
Vollzugsinteresse nach § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO mit dem 
Interesse am Erlass des Verwaltungsaktes zusammenfällt und 
sich die Abwägung zwischen den beteiligten Interessen im  
Wesentlichen auf die Prüfung beschränkt, ob nicht ausnahms-
weise in Ansehnung der besonderen Umstände des Falles die 
sofortige Vollziehung weniger dringlich ist als im Normalfall.

Die sofortige Vollziehung der Nummer 1 und 2 dieser Verfügung 
wurde vorliegend nach § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO im öf-
fentlichen Interesse angeordnet. Das unzulässige und nicht 
durch Ausnahmegenehmigung (vgl. § 46 Abs. 1 Satz 1 Nr. 9 
StVO) legitimierte Anbieten von Personenbeförderungsdienst-
leistungen mittels Fahrradtaxis liegt in einem besonders stark 
frequentierten Verkehrsbereich und beeinträchtigt die Verkehrs-
sicherheit daher in einem besonders großen Maße. Insofern 
liegt eine das allgemeine Risiko erheblich überschreitende  
Gefahrenlage vor. Das besondere öffentliche Interesse an der 
sofortigen Vollziehung ergibt sich hier insbesondere aus der 
dringenden Notwendigkeit, Gefahren für Leib und Leben abzu-
wenden sowie rechtswidrige Taten, die den Tatbestand einer 
Ordnungswidrigkeit (hier § 33 Abs.1 Satz 1 Nr. 2 StVO) verwirk-
lichen, mit sofortiger Wirkung zu unterbinden. Würde man dem 
Interesse an der aufschiebenden Wirkung gegenüber dem ge-
schilderten öffentlichen Interesse am Sofortvollzug den Vorrang 
einräumen, nähme man die Gefährdung von wichtigen Rechts-
gütern wie Leben, Gesundheit etc. bis zur Rechtskraft einer 
verwaltungsgerichtlichen Entscheidung in Kauf, was aufgrund 
der obigen Schilderung nicht hingenommen werden kann.

Die gehäufte Ansammlung von Fahrrad-Rikschas verursacht 
Rückstauungen im Fußgängerverkehr bzw. unkontrollierte Aus-
weichmanöver, so dass eine hinreichend hohe Wahrscheinlich-
keit in Bezug auf den Eintritt von Unfällen mit Personenschä-
den vorliegt. Fußgänger sind genötigt, die Fahrbahn länger 
bzw. häufiger als im Normalfall zu betreten. In dieser Situation 
kann es zu gefährlichen Kollisionen mit dem Rad- und Kraft-
fahrzeugverkehr kommen. Außerdem werden Rettungswege 
blockiert, wodurch Verzögerungen beim Einsatz von Polizei- 
und Rettungsfahrzeugen entstehen können. Bei Vorliegen  
solcher Umstände liegt es auf der Hand, dass die Duldung des 
Rikscha-Betriebes in der bisherigen Form zu erheblichen  
Gefahren für Leben, Gesundheit und Eigentum anderer Ver-
kehrsteilnehmer führt und dass der Rikscha-Betrieb im gegen-
ständlichen Bereich zur Vermeidung der von ihm ausgehenden 
akuten Gefahr durch die Anordnung des Sofortvollzuges zu  
unterbinden ist.

V. Kostenentscheidung

Die Kostenfreiheit beruht auf Art. 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2  
Kostengesetz (KG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 20.02.1998 
(BayRS 2013-1-1-F).

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach sei-
ner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungsge-
richt in München, Bayerstraße 30, 80335 München (Postan-
schrift: Postfach 200 543, 80005 München), erhoben werden. 
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Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung 
der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22.06.2007 (GVBl. S. 
390) wurde das Widerspruchsverfahren in den meisten Rechts-
bereichen abgeschafft. Es besteht daher keine Möglichkeit,  
gegen diesen Bescheid Widerspruch einzulegen.

Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum Verwal-
tungsgericht seit dem 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebühren-
vorschuss zu entrichten.

Hinweis:

Wer der Ziffer 1 und 2 dieser Allgemeinverfügung  
zuwiderhandelt, begeht eine Ordnungswidrigkeit gemäß  
§ 24 Abs. 1 Satz 1 StVG i.V.m. § 49 Abs. 1 Nr. 28 StVO 
i.V.m. § 33 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 StVO.

München, 19. August 2016 gez.
  Dr. Böhle
  Berufsmäßiger Stadtrat

Allgemeinverfügung
der Landeshauptstadt München
über eine Allgemeine Vorschrift über die zeitlich befristete 
Einführung eines Semestertickets als Höchsttarif

Die Landeshauptstadt München stellt für die Studierenden der 
dem Studentenwerk München angehörenden Hochschulen 
während der Gültigkeit dieser Allgemeinen Vorschrift ein von 
der MVV-Gesellschafterversammlung als Teil des MVV-Gemein-
schaftstarifs beschlossenes Semesterticket finanziell sicher.

Auf der Grundlage von § 8a Abs. 1 Satz 2 PBefG in Verbindung 
mit Art. 3 Abs. 2 VO 1370/2007 erlässt die Landeshauptstadt 
München im Einvernehmen mit dem Freistaat Bayern die nach-
stehende

Allgemeinverfügung:

1.  Verkehrsunternehmen, die auf dem Gebiet der Aufgaben- 
träger im MVV (MVV-Verbundraum) Verkehrsleistungen im  
öffentlichen Personenverkehr erbringen und den MVV-Ge-
meinschaftstarif anwenden, sind verpflichtet, das Semester-
ticket anzuerkennen. Näheres regeln die beigefügten Bedin-
gungen der Allgemeinen Vorschrift.

2.  Den Verkehrsunternehmen, die in den Anwendungsbereich 
der Allgemeinen Vorschrift fallen, steht ein Ausgleich nach 
Maßgabe der beigefügten Bedingungen der Allgemeinen 
Vorschrift zu.

3.  Diese Allgemeine Vorschrift ist bis zum Ende des Winterse-
mesters 2016/17 befristet, also bis zum 31.03.2017. Eine 
Nachwirkung von Verpflichtungen der Verkehrsunternehmen 
über diese Geltungsdauer hinaus besteht nicht.

Gründe:

Die Landeshauptstadt München ist Aufgabenträger für den  
öffentlichen Personennahverkehr in ihrem räumlichen Zustän-
digkeitsbereich und in dieser Funktion gemäß Art. 8 Abs. 2 
BayÖPNVG zuständige Behörde im Sinne der Verordnung (EG) 
Nr. 1370/2007 (kurz „VO 1370/2007“).

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München hat am 
20.11.2012 die Absicht beschlossen, im öffentlichen Verkehrs-
interesse im Rahmen des MVV-Gemeinschaftstarifs des ÖPNV 
in München probeweise für zwei Jahre ein Semesterticket für 
die Studierenden an den Münchner Hochschulen einzuführen. 
Die Einführung dieses Tickets ist aus Sicht der Landeshaupt-
stadt aus sozialpolitischen Gründen erforderlich. Da die Umset-
zung nicht ohne Ausgleichsleistungen möglich ist (vgl. § 8a 
Abs. 1 Satz 2 PBefG), hat der Stadtrat beschlossen, den be-
troffenen Verkehrsunternehmen den wirtschaftlichen Ausgleich 
zu gewähren.

In der 139. MVV-Gesellschafterversammlung am 05.07.2013 
haben die MVV-Gesellschafter, die Landeshauptstadt München, 
der Freistaat Bayern und die Landkreise  
Bad Tölz-Wolfratshausen, Dachau, Ebersberg, Erding, Freising,  
Fürstenfeldbruck, München und Starnberg, die zugleich  
Aufgabenträger für den öffentlichen Personennahverkehr in  
ihrem räumlichen Zuständigkeitsbereich und in dieser Funktion 
gemäß Art. 8 Abs. 2 bzw. Art. 15

Abs. 2 BayÖPNVG zuständige Behörde im Sinne der  
VO 1370/2007 sind, einstimmig die Einführung des MVV- 
Semestertickets zum Wintersemester 2013/2014 für eine  
Pilotphase von zwei Jahren beschlossen. Der Beschlussstand 
unter dem Vorbehalt des Abschlusses einer Ausgleichsregelung 
durch die Landeshauptstadt München, die mit der Allgemeinen 
Vorschrift vom 12.08.2013 erlassen wurde. Aufgrund vertrag- 
licher Regelungen wirken die Beschlüsse der MVV-Gesellschaf-
terversammlung zur Gestaltung und Weiterentwicklung des 
MVV-Gemeinschaftstarifs auch für die weiteren Aufgabenträger 
im MVV (derzeit Stadt Freising, Gemeinden Pliening, Poing,  
Anzing, Gemeinde Vaterstetten).

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München hat einer Verlän-
gerung des Probebetriebs um je ein weiteres Semester –  
vorbehaltlich des Einverständnisses der übrigen Beteiligten – 
mit Beschluss vom 10.02./04.03.2015, 08./16.12.2015 und  
mit Beschluss vom 03./11.05.2016 zugestimmt.

Zur Umsetzung der Stadtratsbeschlüsse und auf der Grundlage 
von § 8a Abs. 1 Satz 2 PBefG erlässt die Landeshauptstadt 
München die nachstehende Allgemeine Vorschrift im Sinne von 
Art. 3 Abs. 2 VO 1370/2007.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach  
Bekanntgabe Klage beim Bayerischen Verwaltungsgericht in 
München, Postfach 20 05 43, 80005 München schriftlich oder 
zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle  
dieses Gerichts erhoben werden.

München, 22.08.2016 Gez. Reiter
  Landeshauptstadt München  
  Dieter Reiter  
  Oberbürgermeister

Bedingungen der Allgemeinen Vorschrift

1.  Die Landeshauptstadt München stellt für die Studierenden 
der dem Studentenwerk München angehörenden Hochschu-
len während der Gültigkeit dieser Allgemeinen Vorschrift ein 
von der MVV-Gesellschafterversammlung beschlossenes 
Semesterticket finanziell sicher. Das Semesterticket besteht 
aus zwei Komponenten: dem Studierendenausweis und der 
Zeitkarte IsarCard Semester. Der Studierendenausweis wird 
auf Basis eines von allen Studierenden erhobenen Solidar-
beitrags finanziert und beinhaltet eine tageszeitlich begrenz-
te Fahrtberechtigung im MVV-Gesamtraum. Die eine tages-
zeitlich unbegrenzte Fahrtberechtigung im MVV-Gesamtraum 
vermittelnde IsarCard Semester kann von den Studierenden 



Amtsblatt der Landeshauptstadt München – Nr. 25/2016

378

gegen einen Aufpreis erworben werden. Das Angebot gilt zu-
nächst für die in Ziff. 4 der Anlage 1 genannten Hochschu-
len. Der Anwendungsbereich kann auf weitere Hochschulen 
ausgedehnt werden. Näheres zu Tarifmerkmalen und Anwen-
dungsbereich regelt die Anlage 1 zu diesen Bedingungen.

2.  Verkehrsunternehmen, die im MVV-Verbundraum Verkehrs-
leistungen im öffentlichen Personenverkehr erbringen und 
den MVV-Gemeinschaftstarif anwenden, sind verpflichtet, 
während der Gültigkeitsdauer dieser Allgemeinverfügung  
das von der MVV-Gesellschafterversammlung als Teil des 
MVV-Gemeinschaftstarifs beschlossene Semesterticket  
anzuerkennen.

3.  Verkehrsunternehmen, die in den Anwendungsbereich dieser 
Allgemeinen Vorschrift fallen, haben Anspruch auf Ausgleich 
des finanziellen Nettoeffekts gemäß Ziff. 2 Anhang zur VO 
1370/2007 nach Maßgabe der Regelungen in Anlage 2. Auf-
gabenträger mit eigenem Einnahmeninteresse sind Verkehrs-
unternehmen gleichgestellt.

4.  Die Landeshauptstadt München veröffentlicht gemäß Art. 7 
Abs. 1 VO 1370/2007 einen Gesamtbericht und benennt 
hierin die vorliegende Allgemeine Vorschrift und die gewähr-
ten Ausgleichsleistungen (Gesamtbetrag).

5.  Die Ausgleichsleistungen werden durch die Münchner  
Verkehrs- und Tarifverbund GmbH aufgeteilt.

6.  Diese Allgemeine Vorschrift ist bis zum Ende des Winterse-
mesters 2016/17 befristet, also bis zum 31.03.2017. Eine 
Nachwirkung von Verpflichtungen der Verkehrsunternehmen 
über diese Geltungsdauer hinaus besteht nicht.

7.  Diese Allgemeine Vorschrift steht unter folgenden Vorbehal-
ten:

 1.  die in Anlage 1 genannte Regelung zwischen den Ver-
kehrsunternehmen des MVV-Gemeinschaftstarifs und 
dem Studentenwerk kommt zustande;

 
 2.  die Verkehrsunternehmen und der Freistaat Bayern 

schließen die von den MVV-Verbundgremien gebilligte 
„Vereinbarung über die Gewährung von Ausgleichsleis-
tungen gemäß § 45a Personenbeförderungsgesetz 
(PBefG) während der probeweisen Einführung eines Se-
mestertickets im MVV-Gemeinschaftstarif“ ab, um damit 
Nachteile der Verkehrsunternehmen bei den Ansprüchen 
auf gesetzliche Ausgleichszahlungen gemäß § 45a PBefG 
zu vermeiden;

  
 3.  die Verkehrsunternehmen haben bei ihren Ansprüchen 

auf gesetzliche Ausgleichszahlungen gemäß § 45a PBefG 
durch die Einführung des Semestertickets keine Nachteile;

 4.  die Genehmigungsbehörde stimmt den erforderlichen  
Tarifänderungen nach § 39 PBefG zu.

8.  Folgende Anlagen sind Bestandteil dieser Allgemeinen  
Vorschrift:

Anlage 1: Tarifmerkmale und Anwendungsbereich des  
            Semestertickets
 
Anlage 2: Berechnung des Ausgleichs

Anlage 1
 
zu den Bedingungen der Allgemeinen Vorschrift der  
Aufgabenträger im MVV über die zeitlich befristete Einführung 
des Semestertickets als Höchsttarif 

Tarifmerkmale und Anwendungsbereich  
des Semestertickets 

1.  Die nachfolgend genannten berechtigten Studierenden ent-
richten für das Wintersemester 2016/17 einen Solidarbeitrag 
in Höhe von 65 € (inkl. 7 % MwSt., basierend auf dem Tarif-
stand des MVV-Gemeinschaftstarifs zum 15.12.2016) an das 
Studentenwerk München. Dieser Solidarbeitrag wird ent-
sprechend der jeweils gültigen Satzung des Studentenwerks 
München über einen zusätzlichen Beitrag zur Beförderung 
der Studierenden im öffentlichen Nahverkehr erhoben.

2.  Die berechtigten Studierenden sind berechtigt, mit dem  
Studierendenausweis für die Dauer des jeweiligen Semesters 
alle für den Verbundverkehr freigegebenen Verkehrsmittel  
(2. Klasse) im gesamten MVV-Verbundgebiet (Gesamtnetz) 
von Montag bis Freitag zwischen 18 Uhr und 6 Uhr des  
Folgetages (einschließlich Nachtlinien) sowie ohne Zeitlimit 
an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen zu nutzen.

3.  Über die Vertriebswege im MVV wird den berechtigten  
Studierenden zusätzlich eine für den Zeitraum eines Semes-
ters gültige Zeitkarte angeboten, die unter der Bezeichnung 
,,IsarCard Semester" geführt wird. Ein Winter- und ein Som-
mersemester ergeben in der Summe maximal 12 Monate. 
Eine IsarCard Semester besteht aus einem gültigen Studie-
renden-/Semester-Ausweis und einer IsarCard Semester-
Wertmarke. Die IsarCard Semester-Wertmarke ist auf die 
Matrikelnummer des jeweiligen Studierenden/Kartennummer 
des Studierendenausweises ausgestellt und nicht übertrag-
bar. Die IsarCard Semester berechtigt den Inhaber zu belie-
big vielen Fahrten mit allen für den Verbundverkehr freigege-
benen Verkehrsmitteln (2. Klasse) im gesamten 
MVV-Verbundgebiet (Gesamtnetz).

4.  Die IsarCard Semester wird für die der Regelung beigetrete-
nen Hochschulen für folgende Zeiträume ausgegeben:

Hochschule Winter- 
semester

Sommer- 
semester

Technische Universität 
München

1. Oktober bis 
31. März

1. April bis  
30. September

Ludwig-Maximilians-
Universität

1. Oktober bis 
31. März

1. April bis  
30. September

Hochschule München 1. Oktober bis 
14. März

15. März bis 
30. September

Hochschule für Ange-
wandte Sprachen/ 
Fachhochschule des 
SDI Müchen

1. Oktober bis 
14. März

15. März bis 
30. September

Akademie der  
Bildenden Künste

1. Oktober bis 
31. März

1. April bis  
30. September

Hochschule für Musik 
und Theater München

1. Oktober bis 
31. März

1. April bis  
30. September

Katholische Stiftungs-
fachhochschule  
München/Abteilung 
München

1. Oktober bis 
14. März

15. März bis 
30. September
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Hochschule  
Weihenstephan- 
Triesdorf 
Abt. Weihenstephan

1. Oktober bis 
14. März

15. März bis 
30. September

Hochschule für Politik 
München

1. Oktober bis 
31. März

1. April bis  
30. September

Hochschule für  
Philosophie München

1. Oktober bis 
31. März

1. April bis  
30. September

5.    Die Ausgabezeiträume für Hochschulen, die der Regelung 
nachträglich beitreten, sind in der Beitrittserklärung der  
jeweiligen Hochschule anzugeben.

6.    Werden bei der Ausgabe von Studierenden-/Semester-Aus-
weisen mit Aufdruck der Geltung als Fahrausweis Unregel-
mäßigkeiten festgestellt, sind die Verkehrsunternehmen  
berechtigt, einzelne Hochschulen von der Anwendung der 
Regelung auszuschließen.

7.    Der Fahrpreis für die IsarCard Semester beträgt 189 € für 
das Wintersemester 2016/17 (inkl. 7 % MwSt.), basierend 
auf dem Tarifstand des MVV-Gemeinschaftstarifs vom 
15.12.2016.

 
8.    Die Laufzeiten der IsarCard Semester-Wertmarken müssen 

mit den offiziellen Semesterlaufzeiten der jeweiligen Hoch-
schulen übereinstimmen.

9.    Für die Nutzung des Angebots IsarCard Semester und für 
die Beförderung von Personen in den Verkehrsmitteln gel-
ten die Tarifbestimmungen des MVV-Gemeinschaftstarifs in 
der jeweils gültigen Fassung.

10.  Berechtigt zur Inanspruchnahme der genannten Fahrkarten 
sind aIIe für das jeweilige Semester an den beteiligten 
Hochschulen immatrikulierten Studierenden.

11.  Ausgenommen von der Berechtigung sind folgende  
Studierende: 

  –  Schwerbehinderte, die im Besitz eines Ausweises zur  
unentgeltlichen Beförderung im öffentlichen Personenver-
kehr (mit Beiblatt und Wertmarke des Amts für Familie 
und Soziales) sind.

  –  Studierende, denen der Solidarbeitrag gemäß der Sat-
zung des Studentenwerks München rückerstattet wird, 
wenn die Immatrikulation bzw. die Rückmeldung von 
Amts wegen oder gemäß einer Satzung der Hochschule 
zurückgenommen wird.

12.  Das Studentenwerk München führt den Solidarbeitrag unter 
Vorlage der Abrechnung der Hochschulen als Komplemen-
tärfinanzierung an die von den Verbundpartnern zu benen-
nende Stelle ab. Einzelheiten sind zwischen den Verkehrs-
unternehmen des MVV-Gemeinschaftstarifs und dem 
Studentenwerk zu regeln.

13.  Das Studentenwerk München hat das Recht, die Regelung 
außerordentlich zu kündigen, wenn durch eine verwaltungs-
gerichtliche Entscheidung die Satzung des Studentenwerks 
München zur Erhebung eines zusätzlichen Beitrags zur Be-
förderung der Studierenden im öffentlichen Nahverkehr als 
rechtswidrig festgestellt oder aufgehoben wird. Das Recht 
zur außerordentlichen Kündigung besteht unabhängig von 
der Rechtskraft der verwaltungsgerichtlichen Entscheidung. 
Die außerordentliche Kündigung ist zulässig ab Zustellung 
der verwaltungsgerichtlichen Entscheidung. Das Studen-

tenwerk München hat darüber hinaus das Recht, diesen 
Vertrag außerordentlich zu kündigen, wenn aus seiner Sicht 
eine Preisanpassung gemäß den obenstehenden Bestim-
mungen für die Studierenden nicht tragfähig erscheint. Im 
Fall einer Kündigung durch das Studentenwerk München 
tritt diese Allgemeine Vorschrift außer Kraft, ohne dass es 
einer nochmaligen Handlung der Landeshauptstadt bedarf.

Anlage 2
 
zur Allgemeinen Vorschrift der Aufgabenträger im MVV über  
die zeitlich befristete Einführung eines Semestertickets als 
Höchsttarif

Berechnung des Ausgleichs

1.  Alle Verkehrsunternehmen, die in den Anwendungsbereich 
der Allgemeinen Vorschrift fallen, haben Anspruch auf Aus-
gleich des finanziellen Nettoeffekts gemäß Ziff. 2 Anhang  
zur VO 1370/2007 nach Maßgabe der nachstehenden  
Regelungen.

2.  Die in den Anwendungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift 
fallenden Verkehrsunternehmen beantragen bei der Münch-
ner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH, die von der Landes-
hauptstadt München hiermit betraut ist und sich zur Ver-
schwiegenheit über die mit der Berechnung des Ausgleichs 
verbundenen Daten verpflichtet hat, die Ausgleichsleistun-
gen; die Verteilung des Gesamtausgleichsbetrags zwischen 
den Verkehrsunternehmen erfolgt in dem Verhältnis, in dem 
die Aufteilung der Fahrgeldeinnahmen nach dem Maßstab 
der jeweils geltenden Regelungen zur Einnahmenaufteilung 
im MVV erfolgen würde. Die Verkehrsunternehmen erbringen 
gegenüber der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH 
alle zur Anwendung dieser Anlage erforderlichen Nachweise. 
Jeder Partner des MVV-Gemeinschaftstarifs bleibt selbst für 
die Abführung der anteiligen Umsatzsteuer verantwortlich. 
Der Ausgleich wird in Form eines echten Zuschusses  
gewährt.

3.  Die Allgemeine Vorschrift wird durch die Verlängerung  
des Probebetriebes beim Semesterticket im Wintersemester 
2016/17 erforderlich und beruht auf einem Stadtratsbe-
schluss vom 11.05.2016 mit folgendem Wortlaut:  
Eine Verlängerung des Probebetriebs ist erforderlich, um  
das Semesterticket nicht insgesamt in Frage zu stellen, was 
bei einer Unterbrechung um ein Semester wahrscheinlich ist. 
Angesichts der Akzeptanz wird eine Fortführung des Semes-
tertickets auf Dauer ohne Ausgleichsleistungen der Landes-
hauptstadt München von allen Beteiligten angestrebt.  
Dabei wird es allerdings gemäß der Tendenz der vorläufigen 
Ergebnisse der Marktuntersuchung, demnach die studenti-
sche Mobilität höher als ursprünglich angenommen ist, zu 
deutlichen Preisanhebungen kommen müssen. Der Über-
gangsvorschlag des Referats für Arbeit und Wirtschaft sieht 
für das Wintersemester 2016/17 daher eine Preisanhebung 
des Semestertickets um insgesamt rd. 15 % vor (Sockelbe-
trag von 62,50 € auf 65,- €, IsarCard Semester von 157,60 € 
auf 189,- €). Damit ist auch eine eventuelle allgemeine Erhö-
hung der MVV-Tarife zum Dezember 2016 bereits beinhaltet. 
Die Landeshauptstadt München stellt hierfür im Jahr 2017 
nochmals einmalig einen Ausgleichsbetrag von max. 1,0 Mio 
€ an die Verkehrsunternehmen nur für den Fall zur Verfügung, 
dass der endgültige Preis ab dem Sommersemester 2017 
höher sein sollte.

4.  Die nachstehenden Regelungen dienen der Berechnung des 
Gesamtausgleichsbetrags für alle unter die Allgemeine Vor-
schrift fallenden oder sonst das Semesterticket im Rahmen 
des MVV-Gemeinschaftstarifs anerkennenden Verkehrsun-
ternehmen. Grundlage für die Ausgleichsberechnung ist der 
zum Wintersemester 2016/2017 gültige Preis (Sockelticket 
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65,00 €, IsarCard Semester 189,00 €) und der Preis für  
das Referenzticket mit den Prämissen gemäß Ziffer 5 a.  
Die Einnahmen im Ohne-Fall basieren auf vorläufigen  
Marktforschungsergebnissen und werden nach Ziffer 5 e. 
überprüft und im Rahmen der Endabrechnung ggf. korrigiert.

5.  Der finanzielle Nettoeffekt (Ausgleichsbetrag im Winterse-
mester 2016/17) ist auf einen Höchstbetrag von 1.000.000 € 
begrenzt. Die Berechnung erfolgt als Differenz zwischen den 
Einnahmen, die die Verkehrsunternehmen im MVV-Gemein-
schaftstarif im Wintersemester 2016/17 ohne die Einführung 
des Semestertickets erhalten hätten („Ohne-Fall“), und den 
Einnahmen, die die Verkehrsunternehmen im MVV-Gemein-
schaftstarif im Wintersemester 2016/17 mit den aktuellen 
Preisen (Solidarbeitrag 65 € und IsarCard Semester 189 €) 
im „Mit-Fall“ erhalten haben.

 a)  Das Einnahmenvolumen im „Ohne-Fall“ für das  
Wintersemester 2016/17 wird wie folgt berechnet:

E Ohne = P Ref x M Ref x (1 – Ela) x S

Die zugrundeliegenden Parameter sind wie folgt definiert:

· E Ohne =   Einnahmenvolumen im „Ohne-Fall“, das sich aus 
kostendeckenden Preisen ergibt.

· P Ref    =   Preis des Referenztickets (Ausbildungstarif II mit  
4 Ringen; Preisstand 01.01.2016) = 57,50 €

· M Ref   =    Anzahl der Nutzungsmonate des  
Referenztickets = 4,5

· Ela      =   Elastizitätsfaktor für Nichtkäufer des  
Ausbildungstarifs  II = 16,5 %

· S         =   Anzahl der Studierenden der beteiligten Hochschu-
len aus der Endabrechnung des Rahmenvertrags 
über das Semesterticket im MVV-Gemeinschaftstarif 
mit dem Studentenwerk München zum Winterse-
mester 2016/17

b)  Das Einnahmevolumen im „Mit-Fall“ für das  
Wintersemester 2016/17 wird wie folgt berechnet:

E Mit = P Sockel WS 16/17  x S + P IsarCardSem WS16/17  x V

Die zugrundeliegenden Parameter sind wie folgt definiert:

· E Mit                         =  Einnahmenvolumen im „Mit-Fall“

· P Sockel WS 16/17         =  Preis Sockelticket WS 2016/2017 = 65,00 €

· P IsarCardSem WS16/17   =  Preis IsarCard Semester  
                                      WS 2016/2017 = 189,00 €

· S                              =  wie „Ohne-Fall“

· V                              =   Stückzahl der verkauften IsarCard  
Semester im Wintersemester 2016/17

P Sockel WS 16/17 und P IsarCardSem WS16/17 ergeben sich aus dem 
Rahmenvertrag über das Semesterticket im MVV-Gemein-
schaftstarif mit dem Studentenwerk München zum Winterse-
mester 2016/17 und beruhen auf dem Tarifstand 15.12.2016, 
eine eventuelle allgemeine Erhöhung der MVV-Gemeinschafts-
tarife zum Dezember 2016 ist in diesen Preisen bereits enthal-
ten.

c)  Berechnung des Ausgleichsbetrags unter  
Berücksichtigung eines Höchstbetrags für  
den Ausgleich in Höhe von 1.000.000 €

E Ohne - E Mit = Ausgleichsbetrag

·  Beträgt der Ausgleichsbetrag 1 € bis 1.000.000 € wird der 
Ausgleichsbetrag in Höhe der Berechnung unter Ziffer 5c. 
ausgeglichen.

·  Beträgt der Ausgleichsbetrag mehr als 1.000.000 € wird  
der Ausgleichsbetrag auf 1.000.000 € begrenzt.

d)  Diese Berechnung gewährleistet, dass alle Anforderungen 
des Anhangs zur VO 1370/2007 eingehalten werden. Insbe-
sondere erhalten die Verkehrsunternehmen nur den Aus-
gleich, der auf die spezifischen Nachteile der Tarifpflicht aus 
dieser Allgemeinen Vorschrift zurückzuführen ist. Ein Anreiz 
zur Aufrechterhaltung einer effizienten Geschäftsführung 
(Ziff. 7 1. Tiret VO 1370/2007) wird dadurch gesetzt, dass die 
Verkehrsunternehmen aus dieser Regelung keinen Ausgleich 
für Mehrkosten erhalten, die aus Nachfragesteigerungen re-
sultieren, weil der Ausgleich auf die Tarifnachteile begrenzt 
ist.

e)  Die Berechnung des Ohne-Falls nach lit. a. wird einer nach-
träglichen Überprüfung unterzogen. Es wird geprüft, ob die 
Berechnung des Einnahmevolumens aus den Parametern P 
Ref und M Ref und Ela anhand des ab dem Sommersemes-
ter 2017 gültigen Preises bestätigt werden kann. Die allge-
meine Tarifanpassung zum Dezember 2016 ist gemäß dem 
Stadtratsbeschluss vom 11.05.2016 (siehe Wortlaut in Ziffer 
3) in Abzug zu bringen. Ergibt sich ein niedrigerer Wert, findet 
eine nachträgliche Kürzung statt, die im Rahmen der Endab-
rechnung nach Ziffer 5 korrigiert wird.

6.  Die Abrechnung des finanziellen Nettoeffekts gemäß Nr. 4 
erfolgt durch eine Abschlagszahlung in Höhe von 60% des 
voraussichtlichen Berechnungsergebnisses zum 01.02.2017 
mit der zum 1.2.2017 vorliegenden Kaufquote (Stückzahl der 
verkauften IsarCard Semester und Anzahl der Studierenden) 
und einer Endabrechnung zum 01.06.2017. Die am Vertrieb 
der IsarCard Semester beteiligten Verbundpartner erhalten 
zu den im vorangegangenen Satz angegebenen Terminen 
eine Kopie der Berechnung der Abschlagszahlung und der 
Endabrechnung.
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Bekanntmachung
Gemäß § 52 Abs. 2 GmbH-Gesetz

Im Aufsichtsrat der GWG Städtische Wohnungsgesellschaft 
München mbH hat sich mit Beschluss des Gesellschafters  
zum 18.8.2016 folgende Änderung ergeben:

Frau Sonja Kaps, Arbeitnehmervertreterin im Aufsichtsrat der 
GWG München, trat in den Ruhestand ein und steht somit nicht 
mehr als Aufsichtsratsmitglied zur Verfügung. Als Ersatzmit-
glied rückt Frau Cornelia Arnold in den Aufsichtsrat nach.

GWG Städtische Wohnungsgesellschaft München mbH

gez. gez.
Dietmar Bock ppa. Edmund von Thermann
 

München, 24. August 2016 GWG München
  Heimeranstraße 31
  80339 München 

 
Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung  
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO

Anwesen: Ackerstr. 10 und 12
Gemarkung/Flurnr./Stadtbezirk:  
München 8, 15390/0, 5. Stadtbezirk
Neubau eines Mehrfamilienhauses (4 WE) mit 2 Garagen  
– VORBESCHEID

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 25.08.2016, Az. 1.7-2016-17235-21, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter Auf-
lagen/Nebenstimmungen/Abweichungen/Befreiungen erteilt.

Den Nachbarn Ackerstr. 8 (Fl.Nr. 15392), Ackerstr. 14 (Fl.Nr. 
15389) und Regerpl. 4b-e (Fl.Nr. 15378) sowie den Eignern der 
gegenüberliegenden Grundstücke Flurnr. 15414, 15415 und 
15416, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist gemäß 
Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Baugenehmi-
gungsbescheides zuzustellen. Nachdem sich die vorgenannten 
Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigentümern  
befinden, wird die erforderliche Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshauptstadt München 
als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsverfah-
rens bei der Landeshauptstadt München, Referat für Stadtpla-
nung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbaukommission, 
Blumenstraße 19, Zimmer 123, einsehen. Vereinbaren Sie  
dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse  
klaus.bichlmayer@muenchen.de bzw. Telefonnummer  
233 - 21546.

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach  
seiner Zustellung Klage bei dem Bayerischen Verwaltungs- 
gericht in München, Postfachanschrift: Postfach 20 05 43,  
80005 München, Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335  
München, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeam-
ten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden.  
Die Klage muss den Kläger, die Beklagte (Landeshauptstadt 

München) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeich-
nen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Be-
gründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen ange-
geben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in 
Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

Die Anfechtungsklage eines Dritten gegen die bauaufsichtliche 
Zulassung hat nach § 212 a Baugesetzbuch (BauGB) keine  
aufschiebende Wirkung. Ein Antrag auf Anordnung der auf-
schiebenden Wirkung (§ 80 a Abs. 3 Satz 2 in Verbindung  
mit § 80 Abs. 5 Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung) kann 
beim vorgenannten Bayerischen Verwaltungsgericht München 
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der  
Geschäftsstelle dieses Gerichts gestellt werden. 

Hinweis zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung 
der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22.06.2007 (GVBl. S. 
390) wurde das Widerspruchsverfahren im Bereich des Bau-
rechts abgeschafft. Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen 
Bescheid Widerspruch einzulegen. Die Klageerhebung in elekt-
ronischer Form (z.B. durch E-Mail) ist unzulässig. Kraft Bundes-
rechts ist in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten 
seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebührenvorschuss zu ent-
richten." 

München, 25. August 2016 Landeshauptstadt München
  Referat für Stadtplanung und 
  Bauordnung
  HA IV - Lokalbaukommission

Die Landeshauptstadt München gibt Folgendes bekannt:

Widmungsverfügungen
für den 12. Stadtbezirk:

Gemäß dem Beschluss des Bezirksausschusses des 12. Stadt-
bezirkes vom 26.07.2016 werden die Gesamtstrecken

-   des Bernsteinweges (Teilfl. aus den Flstk. Nr. 309/280 und 
309/277 und Flstk. Nr. 309/296) zwischen der Sanddorn- 
straße (= km 0,000) und dem Schlösslanger (= km 0,212) und  

-   des Fichtenweges (Teilfl. aus den Flstk. Nr. 309/280 und 
309/277 und Flstk. Nr. 309/295) zwischen der Sanddornstra-
ße (= km 0,000) und dem Schlößlanger (= km 0,208) und 

-   des Weißtannenweges Teilfl. aus den Flstk. Nr. 309/280 und 
309/277 und Flstk. Nr. 309/294) zwischen der Sanddornstra-
ße (= km 0,000) und dem Schlößlanger (= km 0,200) und  

-   des Rottannenweges (Teilfl. aus den Flstk. Nr. 309/280 und 
309/277 und Flstk. Nr. 309/293) zwischen der Sanddornstra-
ße (= km 0,000) und dem Schlößlanger (= km 0,192) und  

-   des Arvenweges (Teilfl. aus den Flstk. Nr. 300/17 und 
309/277 und Flstk. Nr. 309/292) zwischen der Kieferngarten-
straße (= km 0,000) und dem Schlößlanger (= km 0,183) und 

-   des Pinienweges (Teilfl. aus den Flstk. Nr. 300/17 und  
309/277 und Flstk. Nr. 309/291) zwischen der Kieferngarten-
straße (= km 0,000) und dem Schlößlanger (= km 0,176) und

-   des Zedernweges (Teilfl. aus den Flstk. Nr. 300/17 und  
309/277 und Flstk. Nr. 309/290) zwischen der Kieferngarten-
straße (= km 0,000) und dem Schlößlanger (= km 0,174) und 



Amtsblatt der Landeshauptstadt München – Nr. 25/2016

382

 
-   des Thujaweges (Teilfl. aus den Flstk. Nr. 300/17 und 309/277 

und Flstk. Nr. 309/289) zwischen der Kieferngartenstraße  
(= km 0,000) und dem Schlößlanger (= km 0,171) und 

 
-   des Bergkiefernweges (Teilfl. aus den Flstk. Nr. 300/17 und 

309/277 und Flstk. Nr. 309/288) zwischen der Kieferngarten-
straße (= km 0,000) und dem Schlößlanger (= km 0,172).

  
zu Ortsstraßen gewidmet.

Die Landeshauptstadt München besitzt die für die Widmungen 
erforderlichen Verfügungsbefugnisse.

Die Widmungen gelten gem. Art. 41 Abs. 4 Satz 4 VwVfG am 
12.09.2016 als bekannt gegeben und damit wirksam.

Widmungsverfügung
für den 14. Stadtbezirk: 

Gemäß dem Beschluss des Bezirksausschusses des  
14. Stadtbezirkes vom 28.06.2016 wird die Gesamtstrecke  
des unbenannten Weges Nr. 30 (Teilfl. aus den Flstk. Nr. 316  
+ 318 und Flstk. Nr. 316/4 Gem. Berg am Laim) zwischen der 
Gustav-Schwab-Straße (= km 0,000) und der Kreillerstraße  
(= km 0,132) zu einem „beschränkt-öffentlichen Weg, für 
Fußverkehr“gewidmet.

Die Landeshauptstadt München besitzt die für die Widmung  
erforderliche Verfügungsbefugnis.
Die Widmung gilt gem. Art. 41 Abs. 4 Satz 4 VwVfG am 
12.09.2016 als bekannt gegeben und damit wirksam.

Diese Verfügungen einschließlich ihrer Begründungen und  
Lagepläne, können bei der Landeshauptstadt München,  
Baureferat, Friedenstraße 40, 81671 München, Zimmer  5.134 
(5. Stock) während der üblichen Dienstzeiten bis einschließlich 
10.10.2016 eingesehen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Verfügungen kann innerhalb eines Monats nach 
ihrer Bekanntgabe Klage beim Bayerischen Verwaltungsgericht 
in München, Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005  
München, Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München, 
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundenbeamten der 
Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Landeshauptstadt 
München) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeich-
nen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Be-
gründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen ange-
geben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in 
Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

-   Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausfüh-
rung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22. Juni 
2007(GVBl S. 390) wurde das Widerspruchsverfahren im  
Bereich des BayStWG abgeschafft. Es besteht keine Mög-
lichkeit, gegen diesen Bescheid Widerspruch einzulegen.

-   Die Klageerhebung in elektronischer Form (z. B. durch  
E-Mail) ist unzulässig.

-   Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten seit 1. Juli 2004 grundsätzlich ein Gebühren-
vorschuss zu entrichten.

München, 9. September 2016 Baureferat
  Verwaltung und Recht

Öffentliche Bekanntgabe

der SWM Infrastruktur GmbH & Co. KG
i.S.d. § 4 Abs. 3 der Niederspannungs- 
anschlussverordnung (NAV) und der  
Niederdruckanschlussverordnung (NDAV)

Die SWM haben ihre Kostenerstattungsregelungen 
und Ergänzenden Bedingungen zur NAV und NDAV 
zum 01.10.2016  angepasst. 

Das Preisblatt Netzanschlüsse (Kostenerstattungs- 
regelungen) und die Ergänzenden Bedingungen  
zur NAV und NDAV finden Sie auf unseren 
Internetseiten www.swm-infrastruktur.de. 

Außerdem liegen die Dokumente in den 
Geschäftsräumen der SWM, 
Emmy-Noether-Straße 2, 80992 München 
zur Einsichtnahme aus.

Die bisher gültigen Kostenerstattungsregelungen  
und Ergänzenden Bedingungen zur NAV und NDAV  
treten außer Kraft.
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Nichtamtlicher Teil

Buchbesprechungen

Ley, Rudolf und Michael Wankmüller: Das neue Vergabe-
recht 2016. Lieferungen und Dienstleistungen nach GWB 
und VgV. – 3. Aufl., 2016. – Heidelberg: Rehm, 2016. VIII,  
496 S. ISBN 978-3-8073-2541-5; € 39,99.

Anlässlich der Umsetzung der neuen EU-Vergabe richt linien 
2014 wird der Rechtsrahmen für die öffentliche Auftragsverga-
be in Deutschland umfassend geändert.
Die Vergaberechtsmodernisierung 2016 ist das größte vergabe-
rechtliche Gesetzgebungsverfahren der letzten 10 Jahre. Mit 
der Novelle möchte der Gesetzgeber für öffentliche Auftragge-
ber und Unternehmen zukünftig mehr Flexibilität bei der Verga-
be öffentlicher Aufträge schaffen. Jetzt können auch soziale, 
umweltbezogene und innovative Belange stärker in den Be-
schaffungsprozess einbezogen werden. 
Im Mittelpunkt der Vergaberechtsnovelle stehen der 4. Teil des 
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) und die 
Vergabeverordnung (VgV). 
Der Vierte Teil des GWB wird wesentlich erweitert. 
Die neue VgV ist die zentrale Vergabevorschrift für die Beschaf-
fung von Lieferungen und Leistungen ab den vorgegebenen 
EU-Schwellenwerten. Die Verordnung folgt in ihrer Struktur 
dem Ablauf eines Vergabeverfahrens. Es werden Regelungen 
integriert, die zuvor in der VOL/A und der VOF verankert waren, 
damit werden VOL/A und VOF entfallen.
Der Schnelleinstieg und Praxisratgeber informiert konzentriert 
über die zahlreichen Neuerungen. Die Gesetzesbegründungen 
werden angeführt und es werden Hinweise gegeben, wo im 
Rechtssystem die Materie zuvor geregelt war.

 

Beck'sches Formularbuch Zwangsvollstreckung.  
Hrsg. v. Fabian Urs Dieter Hasselblatt und Werner Sternal.  
– 3., überarb. und erw. Aufl. – München: Beck, 2016.  
LI, 2061 S. ISBN 978-3-406-67978-0; € 159.-

Das Formularbuch bietet auf dem Rechtsstand April 2016 über 
700 Muster und Checklisten zu sämtlichen Vollstreckungsarten 
der Mobiliar- und der Immobiliarvollstreckung (ohne Insolvenz-
recht). 
Die Mustertexte sind um ausführliche praxisorientierte Anmer-
kungen ergänzt, die die rechtlichen und praktischen Erwägun-
gen erläutern. Gläubigervertreter finden zu den wesentlichen 
Bereichen der Einzelzwangsvollstreckung kommentierte For-
mulare wie zu Forderungspfändung, Lohnpfändung, Zwangs-
versteigerung und Zwangsverwaltung. Der Band enthält auch 
für Schuldnervertreter Verteidigungsmuster für die vielfältigen 
Rechtsbehelfe. Darüber hinaus beschreibt ein Kapitel die Vor-
bereitung der Vollstreckung. Das letzte Kapitel informiert über 
das Vollstreckungsverfahren mit Auslandsbezug.
Die Neuauflage berücksichtigt die aktuelle Zwangsvollstre-
ckungsformular-Verordnung, die Neuregelungen des PKH- und 
Beratungshilferechts, das Gesetz zur Verkürzung des Rest-
schuldbefreiungsverfahrens und zur Stärkung der Gläubiger-
rechte sowie das SEPA-Verfahren und die Förderung des elekt-
ronischen Rechtsverkehrs. Eingearbeitet ist die zum 1.4.2016 
in Kraft getretene Gerichtsvollzieherformular-Verordnung 
(GVFV) und die ab 2017 geltende europäische Kontenpfän-
dungs-Verordnung.
Sämtliche Formulare – ohne die Anmerkungen – können nach 
einer Registrierung mit dem beiliegenden Buchcode herunter-
geladen und in der eigenen Textverarbeitung genutzt werden.

Kraßer, Rudolf und Christoph Ann: Patentrecht. Ein Lehr- 
buch zum deutschen und europäischen Patentrecht und 
Gebrauchsmusterrecht. – 7., neu bearb. Aufl. – München: 
Beck, 2016. XXXV, 1038 S. ISBN 978-3-406-67276-7; € 119.-

Das Lehrbuch informiert über das System des internationalen, 
europäischen und deutschen Patentrechts. Das Werk legt  
besonderen Wert auf die praktische Anwendbarkeit im 
Rechtsalltag. Technische Zusammenhänge werden anschaulich 
dargestellt. Eingegangen wird auch auf das Gebrauchsmuster-
recht mit seiner einfacheren Schutzanmeldung.
Die Neuauflage wird von Christoph Ann, Ordinarius und Inhaber 
des Lehrstuhls für Wirtschaftsrecht und Geistiges Eigentum an 
der TU München, fortgeführt. Das Handbuch reflektiert die leb-
hafte Rechtsentwicklung des Patentrechts und geht auch auf 
das kommende EU-Einheitspatentsystem ein. Verarbeitet sind 
neben zahlreichen Rechtsänderungen auch viele neue Ent-
scheidungen europäischer und deutscher Gerichte sowie der 
Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts. 
 

EU Immigration and Asylum Law. A Commentary. Edited by 
Kay Hailbronner and Daniel Thym. – 2. Edition – München: 
Beck; Oxford: Hart; Baden-Baden: Nomos, 2016. XXI, 1638 
S. ISBN 978-3-406-66653-7; € 300.-

Die Europäischen Verordnungen und Richtlinien werden für die 
ausländerrechtliche Praxis in Deutschland immer wichtiger. 
Dieses englischsprachige Werk stellt die wichtigsten Richtlinien 
praxisorientiert und unter Berücksichtigung der aktuellen Eu-
GH-Rechtsprechung dar.
Erläutert sind u.a.: Qualifikationsrichtlinie; Asylverfahrensrichtli-
nie; Studentenrichtlinie; Forscherrichtlinie; Familiennachzugs-
richtlinie; Blue Card-Richtlinie; Verordnungen zur Rechtsstel-
lung Drittstaatsangehöriger und die Dublin-Verordnung.

 
Richter, Achim, Annett Gamisch und Thomas Mohr:  
Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst. Entgelt,  
Eingruppierung, Gesundheit, Überleitung. –  
2., aktual. Aufl. – Regensburg: Walhalla, 2016.  
190 S. ISBN 978-3-8029-1581-9; € 19,95.

Der Band erläutert die Regelungen im kommunalen  
Sozial- und Erziehungsdienst:
– das Eingruppierungsrecht der S-Entgeltgruppen
– Überleitung in die neue Entgelttabelle
– die praktische Umsetzung von Gesundheitsschutz
–  die Handlungsfelder für Arbeitgeber sowie Betriebs-  

und Personalräte.
Die einschlägigen Tarifvertragstexte runden das Werk ab.
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Lexikon Straßenverkehrsrecht. Hrsg. von Ulrich May  
und Wolfgang Vogt. - München: Beck, 2016. XXIV, 603 S.  
ISBN 978-3-406-59569-1; € 129.-

Die Bearbeitung von Straßenverkehrssachen umfasst unter-
schiedliche Rechtsprobleme. Schadenersatz- und versiche-
rungsrechtliche Folgen eines Verkehrsverstoßes spielen ebenso 
eine Rolle wie straf- und verwaltungsrechtliche Konsequenzen. 
Verfasst von Juristen, Medizinern und Verkehrstechnikern gibt 
das neue Lexikon Antworten zu praxisrelevanten Aspekten  
eines Verkehrsrechtsfalles. Die Stichwortartikel erläutern den 
jeweiligen Begriff zusammenhängend unter rechtlichen und  
tatsächlichen Gesichtspunkten. Verweisungen innerhalb der 
Stichworte ermöglichen einen Gesamtüberblick. Zahlreiche 
Praxistipps ergänzen die Darstellungen.

Praxishandbuch Immobilien-Investitionen. Hrsg. von  
Jürgen Schäfer und Georg Conzen. – 3. Aufl. – München: 
Beck, 2016. LIV, 721 S. ISBN 978-3-406-68268-1; € 145.- 

Das Handbuch von renommierten Praktikern vermittelt einen 
Überblick über alle wesentlichen Aspekte der Immobilieninves-
titionen. Neben der Vorstellung und Bewertung der verschiede-
nen Anlagearten (z.B. Fonds, Immobilienaktiengesellschaften, 
Pensionskassen, Real Estate Investment Trusts oder auch  
Direktinvestitionen Privater) werden auch die rechtlichen 
Grundlagen und steuerrechtlichen Besonder heiten erläutert.
In der Neuauflage wurden alle Beiträge aktualisiert und  
erweitert. Neu aufgenommen sind die Themen „Immobilien- 
investitionen aus Sicht einer Stiftung“; „Neue rechtliche  
Rahmenbedingungen nach dem Kapitalanlagengesetzbuch 
KAGB“; „Besondere Herausforderungen der institutionellen  
Immobilien-Kapitalanlage“ und „Immobilienfinanzierungen  
über den Kapitalmarkt“.

Baugesetzbuch. Erläutert von Ulrich Battis, Stephan  
Mitschang und Olaf Reidt. – 13. Aufl. – München:  
Beck, 2016. XXVIII, 1610 S. ISBN 978-3-406-68750-1; € 99.-

Der handliche Kommentar aus der gelben Reihe des Beck- 
Verlages erläutert komprimiert und verständlich das Baugesetz-
buch. Den Erläuterungen der einzelnen Vorschriften ist meist 
eine Gliederungsübersicht vorangestellt, besonders wichtige 
Abschnitte werden mit Vorbemerkungen eingeleitet. Die Erläu-
terungen orientieren sich in erster Linie an der höchstrichter- 
lichen Rechtsprechung.
Die Neuauflage berücksichtigt neben der Einfügung einer  
Länderöffnungsklausel für die Windenergie in § 249 Abs. 3 
BauGB insbesondere die Änderungen des Baugesetzbuchs zur  
Schaffung neuen Wohnraums für Flüchtlinge (Flüchtlingsunter-
bringungsmaßnahmengesetz) und das Asylverfahrensbeschleu- 
nigungsgesetz.
Die neueste Rechtsprechung und Literatur ist ausgewertet. 

 
Kuhrau, Sascha: Datenschutz in der Verwaltungspraxis.  
– 1. Aufl., 2016. – Heidelberg: Jehle, 2016. XXII, 242 S.  
1 CD-ROM. ISBN 978-3-7852-0592-1; € 49,99.

Der Band ist eine Handreichung für den Datenschutz-Alltag in 
Kommunalverwaltungen.
Der Praxisratgeber beleuchtet einzelne Aspekte des prakti-
schen Datenschutzes oft in mehrseitigen Beiträgen, jeweils mit 
Unterkapiteln, u.a. Beschäftigtendatenschutz, Datenschutz- 
beauftragter, Datenschutzerklärungen auf der kommunalen 
Webseite, E-Mail-Nutzung, Entsorgung von Papierunterlagen, 
soziale Netzwerke, Videoüberwachung, Weitergabe von perso-
nenbezogenen Daten. Der Nutzer kann schnell die Ausführun-
gen finden, die seine Belange betreffen.
Der Band enthält über 30 Checklisten und Mustervorlagen,  
die auch auf einer beigefügten CD-ROM zum Ausdrucken  
zur Verfügung stehen.


